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Die Verwaltungsgemeinschaft Aub ist 
Mitglied der Interkommunalen Allianz 

Fränkischer Süden

mit dem 30. April endet die Legislaturperiode 2020–2026. Die vergan-
genen sechs Jahre waren geprägt von einer Pandemie, vielfältigen Krisen 
und weltpolitischen Entwicklungen, die uns auch in Zukunft begleiten 
werden. Zugleich waren sie geprägt von engagierten ehrenamtlichen 
kommunalen Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern, die in heraus-
fordernden Zeiten Verantwortung übernommen haben, von einem 
starken Zusammenhalt im Kreis der Bürgermeister der Verwaltungsge-
meinschaft Aub sowie von einem hohen bürgerschaftlichen Engage-
ment in unseren Gemeinden. 
Dafür gilt allen ein herzlicher Dank!

Mit Bürgermeister Heribert Neckermann verabschieden wir in der Ver-
waltungsgemeinschaft Aub einen fachkundigen und erfahrenen Kolle-
gen, von dem wir „Neuen“ viel lernen durften. Lieber Heribert, für das 
kollegiale, fachliche und vor allem auch humorvolle Miteinander sagen 
wir ein herzliches Vergelt’s Gott und wünschen dir für den Ruhestand 
alles erdenklich Gute.

Mit Tobias Müller begrüßen wir zugleich einen neuen Bürgermeisterkol-
legen, der wertvolle Erfahrung aus der Kommunalverwaltung mitbringt. 
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit, den konstruktiven Austausch 
und die Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft Aub, 
die wir in bewährter kollegialer Weise fortführen wollen – stets mit dem 
Ziel, das Beste für die Bürgerinnen und Bürger in Aub, Gelchsheim und 
Sonderhofen zu erreichen.

In den kommenden Tagen und Wochen steht die Konstituierung der 
kommunalpolitischen Gremien an. Anschließend starten wir gemeinsam 
mit vielen neuen, aber auch erfahrenen Kolleginnen und Kollegen in die 
Legislaturperiode 2026–2032. Die Herausforderungen werden groß sein 
und die Rahmenbedingungen voraussichtlich nicht einfacher. Gemein-
sam mit unseren Gremien werden wir uns diesen Aufgaben stellen. Pa-
cken wir es gemeinsam an!

Für den persönlichen Austausch stehen wir unseren Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung. Kommen 
Sie gerne auf uns zu.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

 Roman Menth Tobias Müller Roland Nöth
 1. Bürgermeister Aub 1. Bürgermeister Sonderhofen  1. Bürgermeister Gelchsheim  1. Bürgermeister Aub 1. Bürgermeister Sonderhofen  1. Bürgermeister Gelchsheim 



2 Nummer 5
1. Mai 2026

BEKANNTMACHUNGEN DER  
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT AUB

Standesamtsnachrichten
Sterbefall:
27.3.2026	 Bruno Metzger, 83 Jahre, Gelchsheim

Geburt:
12.3.2026	 Romy Stegmaier
	 Eltern: Janina Fellner und Simon Stegmaier, 
	 Baldersheim

Freie Wohnungen im Einzugsgebiet  
der VGem Aub
	•	 4-Zimmer-Neubauwohnung, Erstbezug, ca. 105 qm im EG, mit 

Garten und Terrasse in Gelchsheim ab sofort zu vermieten. 
Tel. 0172/6286492, ab 19.00 Uhr

	•	 3-Zimmer-Neubauwohnung, Erstbezug, ca. 65 qm im OG, mit 
Balkon in Gelchsheim ab sofort zu vermieten. Tel. 0172/6286492, 
ab 19.00 Uhr

Sie haben Wohnraum zu vermieten?
Melden Sie Ihr Inserat kostenlos an amtsblatt@vgem-aub.bay-
ern.de oder Tel. 09335/9710-24

Stadt Aub – Markt Gelchsheim – Gemeinde Sonderhofen

Grund- und Gewerbesteuervorauszahlung
Am 15.5.2026 ist die 2. Rate der Grundsteuer A und B sowie die 
2. Rate der Gewerbesteuervorauszahlung zur Zahlung fällig.

Zigarettenstummel nicht in die Natur werfen
Sehr geehrte Damen und Herren,
immer wieder können wir auf unseren Straßen weggeworfene 
Zigarettenstummel finden. Insgesamt stecken in einem Zigaretten-
stummel jedoch mehrere tausend Giftstoffe, die von Nikotin und 
Blei über Cadmium und Chrom bis hin zu Arsen oder Benzol rei-
chen. Eine einzige Zigarettenkippe kann so bis zu 1.000 Liter 
Wasser vergiften. Darüber hinaus zerfallen die Zigarettenfilter aus 
Kunststoff zu Mikroplastik und schaden unseren Meeren massiv.
Aus diesem Grund ist das Wegwerfen von Zigarettenstummeln in 
die Natur verboten und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar.
Wir bitten Sie inständig, Ihre Stummel im Restmüll zu entsorgen.
Verwaltungsgemeinschaft Aub

Glückwunsch zur erfolgreich bestandenen 
Fachprüfung
Eine äußerst erfreuliche Nachricht erreichte die Bürgermeister der 
Verwaltungsgemeinschaft Aub: Die aktuelle Geschäftsleiterin 
Hannah Winzig hat in den vergangenen zwei Jahren erfolgreich 
die Weiterbildung zur Verwaltungsfachwirtin absolviert. Bayern-
weit nahmen insgesamt 710 Prüflinge an der Abschlussprüfung 
teil, von denen 626 die Prüfung erfolgreich bestanden. Frau Win-
zig erzielte dabei mit einem Notendurchschnitt von 1,75 die Ge-
samtnote „gut“ und belegte bayernweit einen hervorragenden 
zehnten Platz.
Hannah Winzig begann ihren beruflichen Werdegang in der Ver-
waltungsgemeinschaft Aub mit der Ausbildung zur Verwaltungs-
fachangestellten. Anschließend etablierte sie sich als engagierte 
Sachbearbeiterin in der Bauverwaltung und hat nun mit dem er-
folgreichen Abschluss der Weiterbildung den nächsten wichtigen 
Schritt in ihrer beruflichen Entwicklung vollzogen. In ihrer Funktion 
als Geschäftsleiterin trägt sie mittlerweile maßgeblich Verant-
wortung für die Verwaltung und leistet einen wichtigen Beitrag zur 
erfolgreichen Arbeit der Verwaltungsgemeinschaft.
Diese Entwicklung zeigt einmal mehr, dass sich die Ausbildung 
und gezielte Weiterbildung eigener Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in der Verwaltungsgemeinschaft Aub nachhaltig auszahlt.
Die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden gratulieren Frau Win-
zig herzlich zu diesem hervorragenden und erfolgreichen Ab-
schluss und freuen sich auf die weiterhin gute und vertrauens-
volle Zusammenarbeit.

Flurbereinigungsgenossenschaft Osthausen 
(vgl. §§ 151 ff. FlurbG)
Markt Gelchsheim 	 Landkreis Würzburg
VKZ 744151
Bekanntmachung und Ladung
Die Flurbereinigungsgenossenschaft Osthausen blieb als Körper-
schaft des öffentlichen Rechts über die Beendigung des Flurberei-
nigungsverfahrens (vgl. § 149 FlurbG) hinaus bestehen (vgl. 
§§ 151 ff. FlurbG).
Die Eigentümer und Erbbauberechtigten jener Grundstücke, wel-
che zum Flurbereinigungsgebiet (Stand: Beendigung des Flur-
bereinigungsverfahrens) gehören, werden zu einer

Genossenschaftsversammlung
eingeladen.
Versammlungsort:	 Osthausen, im Bürgerraum
Versammlungszeit:	 Donnerstag, den 21.05.2026 um 19.30 Uhr

Tagesordnung:
	 1.	Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden der Flurberei-

nigungsgenossenschaft Osthausen
	 2.	Bericht des Vorstandsvorsitzenden 
	 3.	Bericht des Kassiers
	 4.	Bericht der Kassenprüfer
	 5.	Entlastung des Vorstandes
	 6.	Erläuterung der Aufgaben des Vorstandes und der Grund-

sätze des Wahlverfahrens sowie der Bildung des Wahlaus-
schusses

Nächster Abgabetermin 
für Ausgabe Juni 2026 ist
Dienstag, 19. Mai 2026,  

um 18.00 Uhr
Annahmestelle für redaktionelle Beiträge und Anzeigen:
Frau Weber, Tel. 09335/9710-24
E-Mail: amtsblatt@vgem-aub.bayern.de

Bitte senden Sie uns Ihre Anzeigenvorlagen in digitaler Form 
als PDF oder JPEG (max. 20 MB) in Schwarz-Weiß unter 
Angabe der gewünschten Anzeigengröße und der Rech-
nungsanschrift. Größen, Preise und unser Amtsblatt in digi-
taler Form finden Sie unter: www.stadt-aub.de/rathaus-
service/amtsblatt.
Wir weisen darauf hin, dass nach dem im Amtsblatt angege-
benen Redaktionsschluss keine Beiträge und Anzeigen mehr 
angenommen bzw. weitergeleitet werden.



3Nummer 5
1. Mai 2026

	 7.	Vorschlag der Genossenschaftsversammlung für das Amt des 
Vorstandsvorsitzenden 

	 8.	Wahl der Vorstandsmitglieder
	 9.	Vorschlag der Genossenschaftsversammlung für das Amt des 

stellv. Vorstandsvorsitzenden 
	10.	Bestimmung von Kassenprüfern
	11.	Allgemeine Aussprache
Nach der Satzung der Flurbereinigungsgenossenschaft Osthau-
sen ist eine Neuwahl des Vorstandes erforderlich geworden.
Von der Genossenschaftsversammlung sind nach § 8 der Satzung 

4 Vorstandsmitglieder
auf die Dauer von 6 Jahren zu wählen.
Für jedes Vorstandsmitglied ist ein(e) Stellvertreter(in) zu 
wählen. Außerdem hat die Genossenschaftsversammlung dem 
Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken (ALE Ufr) einen Vor-
standsvorsitzenden und dessen Stellvertreter vorzuschlagen. 
Die Bestimmung des Vorstandsvorsitzenden und des stellv. Vor-
standsvorsitzenden erfolgt durch das ALE Ufr (vgl. Art. 4 Abs. 2 
AGFlurbG).
Wahlberechtigung:
Wahlberechtigt sind Teilnehmer (Teilnehmer sind jene Eigentümer 
von Grundstücken, welche zum Flurbereinigungsgebiet gehören). 
Erbbauberechtigte stehen Eigentümern gleich. Jeder anwesende 
Teilnehmer (jede anwesende Teilnehmerin) hat eine Stimme.
Gemeinschaftliche Eigentümer gelten als ein Teilnehmer; einigen 
sich diese nicht über die Stimmabgabe, so kann das Wahlrecht 
nicht ausgeübt werden.
Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Vollmachten 
berechtigen den Bevollmächtigten (die Bevollmächtigte) nicht zu 
einer mehrfachen Stimmabgabe. Bevollmächtigte haben sich in 
der Versammlung durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen.
Entsprechende Vollmachtsformulare liegen beim Unterzeichner 
dieser Bekanntmachung und Ladung bereit.
Wählbarkeit:
Grundsätzlich können alle natürlichen Personen gewählt werden, 
die nach bürgerlichem Recht unbeschränkt geschäftsfähig sind. 
Sie brauchen nicht am Verfahren beteiligt zu sein.
Eine gruppenmäßige Festsetzung wurde durch das ALE Ufr nicht 
verfügt.
Kommt die Wahl des Vorstands im Termin nicht zustande und ver-
spricht ein neuer Wahltermin keinen Erfolg, kann das Amt für 
Ländliche Entwicklung Unterfranken Mitglieder des Vorstands 
nach Anhörung der landwirtschaftlichen Berufsvertretung be-
stellen.
Osthausen, den 24.03.2026
Der Vorsitzende des Vorstandes 
der Flurbereinigungsgenossenschaft Osthausen
gez. Jürgen Hahn

BEKANNTMACHUNGEN  
DER STADT AUB

Bürgermeistersprechstunden der Stadt Aub
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
gerne stehe ich Ihnen zum persönlichen Austausch zur Verfügung. 
Ich bitte Sie, vorab telefonisch oder per E-Mail einen Termin zu 
vereinbaren.
Telefon-Nr.: 	09335/9710-21
E-Mail: 	 r.menth@vgem-aub.bayern.de

Roman Menth, 1. Bürgermeister

Berichte aus den Stadtratssitzungen  
vom 30.03. und 16.4.2026

Anträge auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis
	•	 Instandsetzung des Brückenstegs an der Lämmermühle (Bo-

genbrücke über die Gollach, Bruchsteinmauerwerk um 1800). 
Hierzu wurde ein Konzept ausgearbeitet, das die Sicherung 
der Bruchsteine an der alten Brücke oberhalb der Wasser-
kante vorsieht. Hierzu stehen Fördermittel seitens der Bayeri-
schen Denkmalpflege, des Landratsamtes sowie des Bezirkes 
Unterfranken in Aussicht. 

		  Die bestehende Brücke soll dann mit einem Beton-Steg über-
zogen werden, der auf den beiden Seiten der Gollach gründet. 
Die Bestandsbrücke wird damit entlastet und zudem ein auf-
wändiger Eingriff in die Gollach vermieden. Dieser Teil der 
Maßnahme wird über die Städtebauförderung im Rahmen des 
Rundwegekonzeptes gefördert. 

		  Insgesamt soll eine Förderquote von 65% der förderfähigen 
Brutto-Kosten erreicht werden. 

Diverse Anträge an den Stadtrat 
	•	 Gegen die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage im Stein-

bruch hatte der Stadtrat keine Einwände
	•	 Im Zuge des Stromnetzausbaus beabsichtigt das Überland-

werk Schäftersheim die Dachständer und zugehörigen Freilei-
tungen in Burgerroth abzubauen und gegen neue Erdkabel zu 
ersetzen. 

		  In Zuge der Maßnahme soll auch die geplante Beleuchtungs-
anlage installiert werden. Die entsprechende Planung geneh-
migte der Stadtrat. Die Maßnahme ist für das 2. Quartal 2026 
geplant. 

	•	 Betriebskostenförderung nach der Richtlinie zur Förderung der 
Betriebskosten von Plätzen für Kinder unter drei Jahren in 
Kindertageseinrichtungen (Bundesmittel) 2026. Die Stadt Aub 
erhält insgesamt eine Zuwendung in Höhe von 7.961 EUR. 
Davon sind 1.137 EUR für den Kindergarten-Verein St. Georg 
in Baldersheim vorgesehen. Der Stadtrat gab die Weiterleitung 
an den Verein frei.  

Bekanntgaben Bauverwaltung, Auftragsvergaben und Be-
schlüsse aus nicht öffentlicher Sitzung 
	•	 Heimatforum Ars Musica
		  – �Auftragsvergabe Neuanschaffung Küche 
		     in Höhe von�  51.416,28 €/brutto
		  – �Auftragsvergabe Elektroarbeiten 
		     in Höhe von � 42.852,00 €/brutto
	•	 Steuerungsleistungen für das Kommunale Denkmalkonzept 

(KDK) in Höhe von 9.060,66 € brutto
	•	 Vergabe der Ausschreibung von Architektenleistungen für das 

Quartierskonzept Marktplatz Ost in Höhe von 27.364,05 €/
brutto (80%ige Förderung Städtebauförderung)

	•	 Vergabe der Ausschreibung von Architektenleistungen für das 
Projekt AUF.MASS (Marktplatz 5) in Höhe von 29.724,12 €/
brutto (80%ige Förderung KDK) 

	•	 Auftragsvergabe für Planungsleistungen: Instandsetzung und 
Sicherungsmaßnahmen der historischen Stadtmauer, Bau-
abschnitt 2.2 +4 in Höhe von 92.234,91 €/brutto. 

	•	 Spielgeräte für die Erweiterung des Spielplatzes Baldersheim 
in Höhe von 17.574,84 €/brutto.

Bekanntgaben Bürgermeister
	•	 Badeaufsicht im Jahr 2026
Die Badeaufsicht wird in diesem Jahr von der Security-Firma SLA 
aus Uffenheim übernommen. Der Stadt Aub werden ausschließ-
lich die tatsächlich angefallenen Arbeitsstunden in Rechnung ge-
stellt. Ergänzend werden noch drei geringfügig Beschäftigte im 
Dienste der Stadt Aub Aufsichtsdienste übernehmen. Die Eröff-
nung des Bades ist für den Vatertag, Donnerstag, 14. Mai bei 
guter Witterung vorgesehen. 

• Auber Frühlingsmarkt 2026
Der Verein Aub aktiv sowie die Stadt Aub freuen sich über einen 
sehr gut besuchten Frühlingsmarkt in diesem Jahr. Allen ehren-
amtlichen Helferinnen und Helfern sowie allen Standbetreibern 
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sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Es war ein rundum gelun-
gener Tag. 

• Renovierung Konzertsaal Ars Musica 
Die Renovierungsarbeiten im Rahmen der Maßnahme Heimat-
forum sind im Saal des Hauses Ars Musica bereits abgeschlos-
sen. Die Malerarbeiten am Giebel wurden fachmännisch ausge-
führt. Die restlichen Anstricharbeiten wurden im ehrenamtlichen 
Einsatz durch Mitglieder des Vereins Ars Musica geleistet. 
Parallel zur optischen Erneuerung wurde die Veranstaltungstech-
nik modernisiert. Unter anderem wurden neue Lautsprecherboxen 
installiert und die Anschlussmöglichkeiten für Mikrofone optimiert. 
Der Saal konnte bereits zum Frühlingsmarkt im Rahmen des Lied-
festivals (Lied-Matinee) wieder genutzt werden. Das Konzert bil-
dete einen perfekten Einstieg für den Frühlingsmarkt. Mein Dank 
geht an den Verein Ars Musica sowie an unseren Kulturbeauf-
tragten Hannes Wolf für die Organisation und Durchführung. 

	•	 Abbruch Marktplatz 16 – es sind weitere Abstimmungsgesprä-
che notwendig. Sobald diese abgeschlossen sind, kann mit 
dem Abbruch begonnen werden. 

	•	 Sanierung des Gebäudes Marktplatz 19 – Aktuell laufen die 
Ausschreibungen. Mit der Baumaßnahme soll noch im Mai 
2026 begonnen werden. 

Sitzung vom 16.04.26
Diverse Anträge an den Stadtrat 
	•	 Auch in diesem Jahr stellte die KLJB Baldersheim einen Antrag 

zur Durchführung eines Landjugendfestes im Familienbad 
Baldersheim. Um einen reibungslosen Veranstaltungsablauf zu 
gewährleisten, wurden neben den bisher getroffenen Regelun-
gen weitere Vereinbarungen zwischen Jugend und Stadt ge-
troffen. Für die Nutzung des Freibades zahlt die KLJB zukünftig 
eine Gebühr in Höhe von 300 EUR sowie eine Kaution in Höhe 
von 500 EUR an die Stadt Aub.

	•	 Einbeziehungssatzung am Krautfeld
		  Der Stadtrat Aub hat in seiner öffentlichen Sitzung am 

01.12.2025 gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) beschlossen, eine Einbeziehungssatzung im Haupt-
ort aufzustellen. Dieser Beschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 
Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

		  Die Aufstellung der Einbeziehungssatzung wurde entspre-
chend dem § 34 Abs. 6 BauGB im vereinfachten Verfahren gem. 
§ 13 Abs. 2 und 3 BauGB, ohne Durchführung der frühzeitigen 
Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie ohne 
eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, durchgeführt. Alle 
weiteren Informationen hierzu finden Sie in diesem Amtsblatt. 

Beschlussfassung über den Haushalt 2026
Der Stadtrat der Stadt Aub hat den Haushalt für das Jahr 2026 
beschlossen. Das Gesamthaushaltsvolumen beträgt 8.381.100 
Euro. Davon entfallen 5.062.600 Euro auf den Verwaltungshaus-
halt und 3.318.500 Euro auf den Vermögenshaushalt. Damit liegt 
das Haushaltsvolumen deutlich über dem Vorjahreswert, was ins-
besondere auf größere Investitionsmaßnahmen zurückzuführen 
ist. 

	•	 Einnahmen und laufende Ausgaben im Verwaltungshaus-
halt

Wichtigste Einnahmequelle bleibt weiterhin die Gewerbesteuer, 
für die 1.000.000 Euro eingeplant sind. Daneben bilden der Ge-
meindeanteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen 
des Landes sowie Gebühreneinnahmen aus Wasser und Ab-
wasser wesentliche Einnahmeposten. Aufgrund eines verlorenen 
Gerichtsverfahrens müssen jedoch Teile der Kanalgebühren zu-
rückerstattet werden, weshalb hier mit geringeren Einnahmen ge-
rechnet werden muss. 
Die größte Ausgabeposition im Verwaltungshaushalt stellt weiter-
hin die Kreisumlage dar, die auf rund 943.000 Euro ansteigt. 
Hinzu kommen steigende Personal- und Unterhaltskosten. Trotz 
dieser Belastungen kann im Jahr 2026 eine Zuführung zum Ver-
mögenshaushalt in Höhe von 274.600 Euro erwirtschaftet werden. 

	•	 Wichtige Investitionen in 2026 – Vermögenshaushalt
	–	 Breitbandausbau als größte Einzelmaßnahme
	–	 Sanierung der Stadtmauer 
	–	 Kanalsanierungen in Baldersheim
	–	 Modernisierung des Hauses Ars Musica im Rahmen des Hei-

matforums (vollständig gefördert)
	–	 Sanierung städtischer Wohnungen
	–	 Maßnahmen im Feuerwehrwesen und Kindergartenbereich
	–	 Infrastrukturmaßnahmen wie Brücken- und Wegesanierungen

Rücklagen und Verschuldung
Zu Beginn des Haushaltsjahres verfügt die Stadt Aub über eine 
allgemeine Rücklage von rund 1,5 Mio. Euro. Aufgrund der not-
wendigen Investitionen ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 
490.000 EUR sowie eine Neuaufnahme eines Kredites in Höhe 
von 100.000 Euro vorgesehen. Der Schuldenstand steigt damit 
moderat um 30.000 EUR auf etwa 697.000 Euro, was einer Pro-
Kopf-Verschuldung in Höhe von 507 Euro entspricht. Dieser Wert 
liegt deutlich unter dem bayerischen Durchschnitt. 

Ausblick
Die Haushaltslage bleibt in den kommenden Jahren angespannt. 
Insbesondere Investitionen in die Kanalisation, den Feuerwehr-
bedarf, Ausbau des Kornmarktes, Sanierung der Stadtmauer 
sowie den Breitbandausbau prägen die weitere Finanzplanung. 
Der Stadtrat setzt daher weiterhin auf eine sparsame und verant-
wortungsvolle Haushaltsführung, um notwendige Sanierungen 
und wichtige Zukunftsinvestitionen gleichermaßen umsetzen zu 
können. 
Mit dem Haushalt 2026 stellt die Stadt Aub die Weichen für eine 
nachhaltige Entwicklung und investiert gezielt in Infrastruktur, Digi-
talisierung und Lebensqualität für ihre Bürgerinnen und Bürger.

Bekanntgaben Bauverwaltung, Auftragsvergaben und Be-
schlüsse aus nicht öffentlicher Sitzung 
	•	 Heimatforum Ars Musica
		  – Bühnen- und Saaltechnik in Höhe von � 5.361,73 €/brutto
		  – Rohbauarbeiten in Höhe von � 36.186,71 €/brutto
		  – Außentüren in Höhe von � 8.446,22 €/brutto
	•	 Straßenbeleuchtung Burgerroth 
		  in Höhe von � 70.506,80 €/brutto
	•	 Umrüstung der Sirenen von analoger auf 
		  digitale Alarmierung in Höhe von � 10.595,68 €/brutto
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Bekanntgaben Bürgermeister
	•	 Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der 

Gebietsreform ergeht herzliche Einladung an alle Bürgerinnen 
und Bürger. 

		  Wir freuen uns darauf, am 1. Mai um 10.00 Uhr gemeinsam 
mit Ihnen auf dem Kirchplatz zu feiern.

	•	 Herzliche Einladung zur Vernissage der Ausstellung Aub/s 
gegraben am Sonntag, 3. Mai um 11 Uhr im Spitalmuseum 

	•	 Das neue Stadtratsgremium konstituiert sich am Mittwoch, 
6. Mai 2026 um 20.00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses

Mit der Sitzung vom 16.04.26 endet die Legislatur des Stadtrates 
2020-2026. Ich möchte dem scheidenden Gremium meinen herz-
lichen Dank für die sehr gute, intensive und konstruktive Zusam-
menarbeit aussprechen. Es war mir eine Freude, dem Stadtrat 
vorstehen zu dürfen.  
Die Stadt Aub hatte in den letzten sechs Jahren und auch zukünftig 
mit großen strukturellen Problemen zu kämpfen. Hierauf hat der 
Stadtrat immer wieder versucht, passende Antworten zu finden. Dies 
ist leider nicht in jedem Fall gelungen. Der Erfolg vieler Maßnahmen 
wird sich aber erst in den kommenden Jahren vollständig zeigen.
Jede Stadträtin und jeder Stadtrat hat das Ehrenamt gewissenhaft 
und mit großem Engagement ausgeführt und musste sich dafür 
sicher auch des Öfteren in der Bevölkerung rechtfertigen und sich 
diverser Kritiken stellen. Dieser Einsatz ist und war nicht selbst-
verständlich. Vielen Dank für den außergewöhnlichen Einsatz und 
die Mitarbeit!
gez. Roman Menth
1. Bürgermeister

16. Rosenhut Oldtimer Rallye – Stärkungs-
stop auf dem Marktplatz in Aub am 30.5.2026 
von 11.00 – 14.00 Uhr/Besuch der Messing-
klasse des ASC Rothenburg zum Kaffee- 
trinken am 5.6.2026 von 14.00 – 17.00 Uhr
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir erwarten innerhalb von einer Woche gleich zwei Highlights in 
Sachen Oldtimer am Marktplatz. So hat sich am Samstag, 30.5. 
die 16. Rosenhut Oldtimer Rallye angemeldet und am Freitag, 5.6. 
die Messingklasse des ASC Rothenburg.
Um einen reibungslosen Verlauf zu gewährleisten, sind folgende 
Verkehrsbeschränkungen notwendig:
Samstag, 30.5.2026
Kirchplatz, Marktplatz und Etzelstraße
Absolutes Parkverbot von 11.00 – 14.00 Uhr.
Kurzweilig wird der Verkehrsfluss komplett gesperrt, die Abfahrt 
der Oldtimer erfolgt entgegen der Fahrbahn in Richtung Ull-
richsturm. Eine Umleitung erfolgt über die örtliche Feuerwehr.
Freitag, 5.6.2026
Kirchplatz und Marktplatz
Absolutes Parkverbot von 14.00 – 17.00 Uhr.
Ich bedanke mich herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe und 
bitte um entsprechende Beachtung.

Hinweis zur Parksituation in der Etzelstraße
Aufgrund einer Baustelle in der Etzelstraße kommt es zu Ein-
schränkungen beim Parken. Im Bereich der Hausnummern Etzel-
straße 1 bis 15 ist das Parken im Zeitraum vom 18.5. bis 19.6.2026 
auf beiden Straßenseiten nicht gestattet.
Wir bitten um Verständnis und darum, in diesem Zeitraum auf 
alternative Parkmöglichkeiten auszuweichen.

Das Baldersheimer Familienbad. Saisonstart 
und „Allianzweite Jahreskarte 2026“
Das Baldersheimer Schwimmbad öffnet, je nach Wetterlage, im 
Laufe des Mais. Aktuelle Informationen hierzu finden Sie auf der 
Homepage der Stadt Aub und in der Stadt-- App. Jahreskarte der 
Allianz Fränkischer Süden – eine Karte, 5 Schwimmbäder

Die „Allianzweite Jahreskarte“ geht in eine neue Runde. Das 
Prinzip bleibt denkbar einfach: Sie kaufen eine Jahreskarte und 
können damit fünf verschiedene Freibäder besuchen.
Genießen Sie den Sommer in folgenden Bädern:
	1.	 Albertshausen
	2.	 Baldersheim
	3.	 Gelchsheim
	4.	 Kirchheim
	5.	 Ochsenfurt
Die „Allianzweite Jahreskarte“ gibt es in folgenden Kategorien zu 
erwerben:
Jugendliche von 6 bis 15 Jahre und ermäßigte Personen
	1.	 Besucher ab 16 Jahre
	2.	 Familien
Die Eintrittspreise orientieren sich am höchsten Preis für die jewei-
lige Kategorie der teilnehmenden Schwimmbäder. Sobald die 
Preise für das Jahr 2025 feststehen, werden diese veröffentlicht.
Wir bitten darum, die Karten in Ihrem Heimatschwimmbad zu 
erwerben, da die Einnahmen im jeweiligen Freibad verblei-
ben. Karten sowie Gutscheine können bereits jetzt über die 
VGem Aub bezogen werden.

 
 
 
 
 
 

   
 

  
 

 
 

  

Die Stadt Aub sucht ab dem 11. August 2026 eine engagierte

Sozialarbeiterin/-pädagogin (w/m/d) 
für die Leitung des Familienstützpunkts 

in Aub
Teilzeit | 10 Std./Woche | befristet im Rahmen einer Elternzeit-
vertretung
Nähere Informationen zur Stelle und zum Anforderungsprofil 
finden Sie unter 
https://www.stadt-aub.de/rathaus-service/stellenangebote 

Öffentliche Bekanntmachung

Beschluss über die erneute öffentliche 
Auslegung der Einbeziehungssatzung gem. 
§ 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB „Am Krautfeld“ in 
Aub
Der Stadtrat Aub hat in seiner öffentlichen Sitzung am 16.04.2026 
den überarbeiteten Entwurf der Einbeziehungssatzung „Am 
Krautfeld“ gebilligt und beschlossen, diesen aufgrund von § 4a 
Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) nach § 3 Abs. 2 BauGB erneut 
öffentlich auszulegen.
Aufgrund der Stellungnahmen des Landratsamts Würzburg und 
den darauffolgenden Abstimmungen wurden die Festsetzungen 
zur Art und Maß der baulichen Nutzung gestrichen. Die Einfügung 
der Bebauung hat sich nach § 34 BauGB zu richten. Der Gel-
tungsbereich der o.g. Einbeziehungssatzung umfasst das Flur-
stück 803 (teilw.) mit einer Fläche von 1.418 m². Maßgebend ist 
der vom Planungsbüro Klärle GmbH erstellte Entwurf der Einbe-
ziehungssatzung mit zeichnerischem und textlichem Teil, Begrün-
dung und Habitatpotenzialanalyse jeweils vom 16.04.2026.
Der erneute Entwurf der Einbeziehungssatzung mit den o.g. Be-
standteilen sowie die nach Einschätzung der Stadt Aub wesentli-
chen, bereits vorliegenden, umweltbezogenen Stellungnahmen 
werden

vom 5. Mai 2026 bis einschließlich 19. Mai 2026
im Rathaus Aub (Marktplatz 1, 97239 Aub) während der üblichen 
Dienststunden ausgelegt. Innerhalb des Zeitraums besteht Gele-
genheit zu Äußerungen und zur Erörterung der Planung.
Darüber hinaus werden der Inhalt der ortsüblichen Bekanntma-
chung und die auszulegenden Unterlagen zusätzlich auf der 
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Homepage der Stadt Aub unter https://www.stadt-aub.de/bauen-
wohnen/bauleitplanung/ sowie der Homepage der Klärle GmbH 
unter www.klaerle.de (unter Behördenbeteiligung) während der 
vorgenannten Auslegungsfrist bereitgestellt.
Es sind folgende Arten umweltbezogener Informationen verfügbar:
Umweltbezogene Bestandteile der Einbeziehungssatzung:
	–	 Umweltbericht vom 16.04.2026 zur Einbeziehungssatzung mit 

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der 
Planung auf die Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, 
Boden, Wasser, Klima, Landschaftsbild sowie Kultur- und 
Sachgüter inkl. Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung des § 1 a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 18 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

	–	 Habitatpotenzialanalyse vom 16.04.2026

Umweltbezogene Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange:
	–	 Stellungnahme des staatlichen Bauamts Würzburg vom 

12.01.2026 in Bezug auf die von der Kreisstraße ausgehenden 
Emissionen

	–	 Stellungnahme der N-ERGIE Netz GmbH vom 12.01.2026 in 
Bezug auf den einzuhaltenden Abstand von Baumpflanzungen 
zu Versorgungsleitungen

	–	 Stellungnahme des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Kitzingen vom 02.02.2026 in Bezug auf den Mindest-
abstand aus immissionsschutzrechtlichen Gründen zum be-
nachbarten landwirtschaftlichen Betrieb auf dem Flurstück 920

	–	 Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH vom 
09.02.2026 in Bezug auf den einzuhaltenden Abstand von 
Baumpflanzungen zu Telekommunikationsleitungen

	–	 Stellungnahme des Bayerischen Bauernverbands vom 
12.02.2026 in Bezug auf die Eingrünungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen

	–	 Stellungnahme des Landratsamts Würzburg vom 13.02.2026 
in Bezug auf die Abwasser- und Niederschlagswasserbeseiti-
gung, die Empfehlungen zu Rückhalteeinrichtungen und Dach-/
Fassadenbegrünung, die Veränderung von Wasserflächen, den 
Starkregen, den Immissionsschutz, die Maßnahmen zum Ar-
tenschutz (unter anderem Reptilien, Vögel, Habitate, Fleder-
mäuse), die Vorgaben zu Baumpflanzung und Rodungen sowie 
die Eingriffsregelung

Für den Fristlauf sind die in die Frist fallenden allgemein arbeits-
freien Tage (d. h. auch Feiertage) unschädlich. Während der Aus-
legungsfrist können Stellungnahmen schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift bei der Verwaltungsgemeinschaft Aub abgegeben 
werden. Stellungnahmen können nur zu den geänderten oder 
ergänzten Teilen (grün markierten Stellen in den Unterlagen) 
abgegeben werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über die Einbeziehungssatzung unberück-
sichtigt bleiben. Da das Ergebnis der Prüfung der Stellungnahmen 
mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweck-
mäßig.
Im Zusammenhang mit dem Datenschutz weisen wir ausdrücklich 
darauf hin, dass dieses Planverfahren der Einbeziehungssatzung 
ein öffentliches Verfahren ist und daher in der Regel alle dazu 
eingehenden Stellungnahmen in öffentlichen Sitzungen beraten 
und entschieden werden, sofern sich nicht aus der Art der Ein-
wände oder der betroffenen Personen ausdrückliche oder offen-
sichtliche Einschränkungen ergeben.
Gleichzeitig werden die Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange und die Nachbargemeinden gemäß § 4 Abs. 2 und 
§ 2 Abs. 2 BauGB erneut beteiligt und um die Abgabe ihrer Stel-
lungnahme innerhalb angemessener Frist gebeten.
Stadt Aub, den 20.04.2026
Roman Menth, 1. Bürgermeister

Ausschreibung Verpachtung von  
landwirtschaftlich genutzten Flächen

Nachstehend aufgeführte landwirtschaftlich genutzte Grundstü-
cke stehen im Eigentum der Stadt Aub. Die Pachtverträge für die-
se Grundstücke laufen zum 31.10.2026 aus.

Nr.	 Gemarkung	 Flurnr.	 Nutzungsart u. Lage	 h ar qm
1	 Burgerroth	 87	 Stockholz	 0 32 71
2	 Baldersheim	 1518	 Grünland „Hose“	 0 14 94
3	 Baldersheim	 1436	 Völkersberg (Teilfläche)	 0 72 00
4	 Aub	 1606/2 	 Weinbergsäcker	 0 05 34
5	 Aub	 1606/4 	 Weinbergsäcker	 0 03 23
6	 Aub	 957	 Oberer Rossmarkt	 0 75 56

Die Grundstücke sollen zum 1. November 2026 neu verpachtet 
werden.
Die Pachtdauer soll 9 Jahre betragen. Eine andere Pachtdauer 
wäre verhandelbar.
Der Pachtpreis ist als Jahreswert anzugeben.
Gebote sind im verschlossenen Briefumschlag mit der Aufschrift 
„Pachtgebot“ und der Angabe der infrage kommenden Grund-
stücke bis zum

Freitag, 29. Mai 2026, 12.00 Uhr,
bei der Verwaltungsgemeinschaft Aub, Frau Winkler, Markt-
platz 1, 97239 Aub, einzureichen.

BEKANNTMACHUNGEN  
DES MARKTES GELCHSHEIM

Bürgermeistersprechstunden  
des Marktes Gelchsheim
Die Bürgermeistersprechstunden finden nach vorheriger Termin-
vereinbarung statt.
Kontaktdaten:
Festnetz: 	 09335/1087
Mobil: 	 0151/64826159
E-Mail: 	 bgm@gelchsheim.de
Roland Nöth, 1. Bürgermeister

Sitzung Marktgemeinderat Gelchsheim 
(konstituierende Sitzung)
Die nächste Sitzung findet wie folgt statt:
Datum: 	Dienstag, den 5. Mai 2026
Zeit: 	 Beginn um 20.00 Uhr
Ort: 	 Rathaus Gelchsheim, Hauptstraße 37
Zuhörer sind selbstverständlich herzlich willkommen!
Anträge jeglicher Art (auch Bauanträge), die in der Sitzung be-
handelt werden sollen, müssen mindestens 10 Tage vor dem Sit-
zungstermin bei der Verwaltung eingegangen sein.

Ergebnisbericht aus der Marktgemeinderat-
sitzung vom 20.4.2026
Der Marktgemeinderat war beschlussfähig und vollständig 
anwesend.
	1)	Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 9.3.2026 

wird genehmigt.
	2)	Einbeziehungssatzung „Osthausen Süd, Fl.-Nr. 56“; erneu-

te Abwägung der Stellungnahmen der Behörden u. Träger 
Öffentlicher Belange im Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB

Sachverhalt:
Bei der ersten Beteiligung der Behörden u. Träger öffentlicher Be-
lange nach § 4 Abs. 2 BauGB kamen Einwände zum Entwurf mit 
Begründung der Einbeziehungssatzung vom 8.9.2025 von folgen-
den Behörden:
	–	 Landratsamt Würzburg
	–	 Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg
	–	 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-

Würzburg
Diese wurden nun nach Einarbeitung der Änderungen in den Ent-
wurf mit Begründung vom 9.2.2026, als Ergebnis der ersten Ab-
wägung vom 9.2.2026, erneut beteiligt.
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Die erneute Beteiligung und Auslegung fanden vom 11.3.2026 bis 
25.3.2026 statt.
Beschluss:
Der Marktgemeinderat stimmt der weiteren Behandlung, der Ab-
wägung und dem Beschlussvorschlag zu.

	3)	Einbeziehungssatzung „Osthausen Süd, Fl.-Nr. 56“; Sat-
zungsbeschluss

Der Vorsitzende verliest die geplante Einbeziehungssatzung!
Beschluss:
Der Marktgemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass im Zeitraum vom 
11.3.2026 bis zum 25.03.2026 die Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB erneut stattfand und im gleichen Zeitraum die Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durch-
geführt worden ist.
Es wird weiter festgestellt, dass die Planunterlagen entsprechend 
den geäußerten Einwendungen und Anregungen der Behörden 
als Träger öffentlicher Belange im Verfahren nach §  4 Abs. 2 
BauGB überarbeitet und soweit erforderlich auf der Grundlage der 
gefassten Beschlüsse ergänzt werden bzw. bereits ergänzt wor-
den sind.
Der Marktgemeinderat beschließt die vom Ingenieurbüro plan 2o 
gefertigte Einbeziehungssatzung „Osthausen Süd, Fl.Nr. 56“ in 
der Fassung vom 9.2.2026, redaktionell geändert am 20.4.2026, 
gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung.
Der Satzungsbeschluss über die Einbeziehungssatzung „Ost-
hausen Süd, Fl.Nr. 56“ ist ortsüblich bekannt zu machen.
Die Einbeziehungssatzung tritt am Tag ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

	4)	Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haus-
haltsplan 2026

Der Haushalt wird im Vortrag von Geschäftsleiterin Hannah Winzig 
erläutert.
Der Marktgemeinderat stimmt der vorgestellten Haushaltssatzung 
mit Haushaltsplan 2026 zu, die Satzung wird in einem der nächs-
ten Amtsblätter veröffentlicht.

	5)	Beschlussfassung über die Finanzplanung bis 2029
Der Vorsitzende stellt das Investitionsprogramm bis 2029 vor.
Der Marktgemeinderat stimmt der vorgestellten Finanzplanung 
(Investitionsprogramm) bis 2029 zu.

	6)	Der Marktgemeinderat Gelchsheim erteilt das gemeindli-
che Einvernehmen zum Antrag auf Erweiterung der be-
stehenden Reithalle mit einem Lagerschuppen und einem 
Bürocontainer auf Fl.-Nr. 299, Gemarkung Gelchsheim.

	7)	Der Marktgemeinderat Gelchsheim erteilt sein Einverneh-
men auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis für den Anbau 
der Spindeltreppe zum Glockenturm St. Ägidius in Gelchs-
heim, Fl.-Nr. 105, Hauptstraße 32, Gemarkung Gelchsheim.

	8)	Bekanntgaben
Drei-Linden-Schule in Gelchsheim
Der Vorsitzende berichtet, dass der Mietvertrag mit der Schule wie 
vorgeschlagen bis zum 31.12.2026 verlängert wurde. Bereits am 
15.5.2026 wird es ein Abschlussfest der Schule geben. Für diesen 
Zweck hat er der Schule gestattet, auf einen der freien Bauplätze 
im neuen Baugebiet ein Zelt aufzustellen.

Breitbandausbau – Straßensanierung
Der Vorsitzende zeigt div. Bilder von beschädigten Stellen im 
Straßenbelag, die im Zuge des Breitbandausbaus ausgebessert 
werden können.
Beschädigte Wiesenflächen in der Hauptstraße werden nach Ab-
schluss der Baumaßnahmen abgezogen, mit gesiebter Erde auf-
gefüllt und neu angepflanzt. Zudem soll das Pflaster um die Park-
plätze erweitert werden, um das Überfahren der Grasflächen zu 
vermeiden.
Der Vorsitzende berichtet von seinen guten Erfahrungen mit dem 
Baustellenleiter der Breitbandmaßnahme. Er freut sich, dass der 
Breitbandausbau bisher ohne größere Schwierigkeiten verläuft.
Mit Dank für die gute Mitarbeit schließt 1. Bürgermeister Roland 
Nöth um 21.35 Uhr die öffentliche Sitzung des Marktgemeinde-
rates Gelchsheim.

Einladung zur Bürgerversammlung
Die Bürgerversammlungen 2026 finden wie folgt statt:
Gelchsheim: Am Montag, den 18. Mai 2026 um 20.00 Uhr in der 
Deutschherrenhalle „Bürgerstube“, Lerchenstraße 1
Oellingen: Am Dienstag, den 19. Mai 2026 um 20.00 Uhr im Ver-
einsheim Oellingen, Osthäuser Straße 4
Alle Bürgerinnen und Bürger aus Gelchsheim, Osthausen und 
Oellingen sind zu diesen Veranstaltungen recht herzlich eingela-
den.

Eröffnung Freibad am Gaubahnradweg
Tatkräftig haben der Förderkreis und unser Bauhof im April die 
Freibadanlage für die neue Saison 2025 vorbereitet, Restarbeiten 
werden aktuell durchgeführt. Mein herzlicher Dank an alle fleißi-
gen Helfer! Die Eröffnung ist aktuell für Mitte bis Ende Mai geplant! 
Ein finaler Eröffnungstermin wird durch Aushang, auf unserer Ge-
meinde-App und auf unserer Website (www.gelchsheim.de) be-
kannt gegeben.
Roland Nöth, 1. Bürgermeister

MARKT GELCHSHEIM
Vollzug des Baugesetzbuchs (BauGB);

Satzungsbeschluss Einbeziehungssatzung 
des Marktes Gelchsheim für den Ortsteil 
Osthausen gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB
Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten der Satzung zur Einbeziehung von Außen-
bereichsflächen in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Ost-
hausen
Einbeziehungssatzung „Osthausen Süd, Fl.-Nr. 56“
Der Marktgemeinderat des Marktes Gelchsheim hat mit Be-
schluss vom 20.04.2026 in öffentlicher Sitzung die Einbeziehungs-
satzung „Osthausen Süd, Fl.-Nr. 56“ als Satzung beschlossen. 
Die Satzung bedarf keiner Genehmigung.
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetz-
buchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekannt-
machung tritt die Einbeziehungssatzung „Osthausen Süd, Fl.-Nr. 
56“ in der Fassung vom 09.02.2026, redaktionell geändert am 
20.04.2026, in Kraft.
Jedermann kann die Einbeziehungssatzung mit der Begründung 
sowie die zusammenfassende Erklärung über die Art und Weise, 
wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung in der Einbeziehungssatzung berück-
sichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Ab-
wägung mit den geprüften, in Betracht kommenden, anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, bei der Verwaltungsge-
meinschaft Aub, Bauamt - Zimmer 14, Marktplatz 1, 97239 Aub, 
während den allgemeinen Geschäftszeiten (Montag bis Freitag 
von 8.00 bis 12.00 Uhr und Donnerstag von 13.30 bis 18.00 Uhr), 
einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.
Zudem sind die Unterlagen auf der Homepage des Marktes 
Gelchsheim unter https://www.gelchsheim.de/bauleitplanung/ ver-
öffentlicht.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Ab-
wägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird 
hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
	1.	 eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

	2.	 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplans und des Flächennutzungsplans,

	3.	 nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs und

	4.	 nach § 214 Abs. 2a BauGB im beschleunigten Verfahren be-
achtliche Fehler,
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wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften 
des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. 
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 
bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht in-
nerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird.
Gelchsheim, den 21.04.2026
Roland Nöth. 1. Bürgermeister

Gartengrundstück zu verpachten
Die Marktgemeinde Gelchsheim verpachtet eine Teilfläche des 
Grundstückes Flur-Nr. 302 der Gemarkung Gelchsheim für klein-
gärtnerische Nutzung. Die Teilfläche des Grundstückes beträgt 
ca. 200 m2.
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei der VGem Aub, Frau Weber, 
Tel. 09335/9710-24

BEKANNTMACHUNGEN  
DER GEMEINDE SONDERHOFEN

Verabschiedung Heribert Neckermann
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Sonderhofen, Bolzhausen und 
Sächsenheim,
seit meiner ersten Wahl in den Gemeinderat im Jahr 1996 durfte 
ich über viele Jahre hinweg Verantwortung für unsere Gemeinde 
übernehmen. Von 2008 bis 2014 war ich als Zweiter Bürgermeis-
ter tätig, bis ich schließlich zwölf Jahre lang das Amt des Ersten 
Bürgermeisters der Gemeinde Sonderhofen mit ihren Ortsteilen 
Bolzhausen und Sächsenheim ausüben durfte. Nun ist für mich 
der Zeitpunkt gekommen, Abschied zu nehmen.
Die Zeit als Erster Bürgermeister war für mich weit mehr als ein 
Amt – sie war eine Herzensaufgabe. Es war mir stets Ehre und 
Verpflichtung zugleich. Das Bürgermeisteramt bedeutet eine Ver-
antwortung gegenüber der gesamten Bürgerschaft. Entscheidun-
gen müssen sorgfältig abgewogen werden, oft unter Berücksich-
tigung unterschiedlicher Interessen und nicht selten unter 
schwierigen Rahmenbedingungen. Dabei ist mir stets wichtig 
gewesen, das Wohl der Gemeinde als Ganzes im Blick zu behal-
ten – auch wenn dies bedeutete, unbequeme Entscheidungen zu 
treffen. Mir ist bewusst, dass man es in dieser Aufgabe nicht allen 
recht machen kann. Dennoch habe ich jede Entscheidung nach 
bestem Wissen und Gewissen getroffen und mich mit voller Kraft 
für die positive Entwicklung unserer Gemeinde eingesetzt.
Ich gehe nun nach all den Jahren mit großer Dankbarkeit in den 
gemeindepolitischen Ruhestand. Besonders danke ich meinen 
engsten Mitstreitern, den Gemeindearbeitern Matthias Nörpel und 
Florian Michel sowie dem ehemaligen Gemeindearbeiter Chris-
tian Warstat und allen vorherigen Gemeindearbeitern.
Mein ausdrücklicher Dank gilt meinem zweiten Bürgermeister Al-
fred Karl, der mich zwölf Jahre lang unterstützt hat und mir stets 
loyal zur Seite stand. Herzlichen Dank auch an den Gemeinderat 
und die ehemaligen Gemeinderäte für das angenehme Miteinan-
der.
Mein großer Dank gilt außerdem den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Verwaltungsgemeinschaft in Aub für die vertrauens-
volle und konstruktive Zusammenarbeit. Mit meinen Bürgermeis-
terkollegen Roman Menth und Roland Nöth sowie deren 
Vorgängern verband mich stets ein loyales und vertrauensvolles 
Zusammenwirken, wofür ich sehr dankbar bin.
Vielen Dank auch an die Amtspostzusteller und alle Vereine mit 
ihren Vorstandschaften sowie an alle Ehrenamtlichen.
Ein herzliches Dankeschön gilt zudem den kirchlichen Institutio-
nen in unseren drei Dörfern, unserem Pfarrer Klaus König, dem 

Trägerverein des Kindergartens mit deren Vorstandschaft, dem 
Kindergartenteam im Kinderhaus Sockenflitzer sowie der Grund-
schule Sonderhofen mit der Schulleiterin Frau Stiller und dem 
ganzen Lehrerkollegium.
Mein Dank geht auch an die drei Feuerwehren mit ihren Komman-
danten sowie an die First-Responder-Gruppe. Herzliches Vergelt´s 
Gott dem Team, das die Seniorennachmittage in Sonderhofen 
ausrichtet. Außerdem möchte ich mich ausdrücklich bei Hanne 
Grimm von der Main-Post bedanken.
Von Herzen bedanke ich mich bei meiner Frau und meinen Kin-
dern, die mich in meiner Zeit als Erster Bürgermeister immer un-
terstützt haben. So ein Amt kann man ohne den Rückhalt in der 
Familie nur schwierig ausüben.
Abschließend danke ich allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich 
mit Engagement, Ideen und Tatkraft eingebracht haben.
Es erfüllt mich mit Zuversicht zu sehen, dass unsere Gemeinde 
gut aufgestellt ist. Ich bin überzeugt, dass sie mit dem neuen 
Ersten Bürgermeister Tobias Müller und dem neu gewählten Ge-
meinderat ihren Weg erfolgreich weitergehen wird. Dafür wünsche 
ich allen einen starken Zusammenhalt und gute, richtungsweisen-
de Entscheidungen.
Und was mache ich jetzt?
Ganz verabschiede ich mich nicht aus der kommunalen Politik: 
Als wiedergewähltes Kreistagsmitglied bleibe ich unserem Land-
kreis und unseren Dörfern weiterhin eng verbunden und werde 
mich auch künftig mit Überzeugung für unsere Bürgerinnen und 
Bürger einsetzen.
Auch als 2. Vorsitzender der Caritas-Sozialstation werde ich den 
Verein sowie die neu errichtete Tagespflege in Sonderhofen mit 
voller Kraft unterstützen und mich weiterhin aktiv einbringen.
Und im Übrigen bin ich gespannt, was das Leben noch für mich 
bereithält.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
ich wünsche allen alles Gute, Gesundheit, weiterhin eine positive 
Zuversicht und ein lebendiges, starkes Miteinander.
Es grüßt herzlich
Heribert Neckermann

Grußwort des 1. Bürgermeisters  
Tobias Müller
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Sonderhofen, Sächsenheim 
und Bolzhausen,
am 8. März 2026 haben Sie mich zum Bürgermeister der Gemein-
de Sonderhofen gewählt. Für dieses entgegengebrachte Vertrau-
en darf ich mich bei Ihnen recht herzlich bedanken. Mit Freude 
sehe ich meinen neuen Aufgaben, die ich offiziell am 1. Mai 2026 
übernehmen werde, entgegen. Mein Auftrag ist es, gemeinsam 
mit dem neu gewählten Gemeinderatsgremium sowie mit Ihnen 
die Gemeinde Sonderhofen in eine gute Zukunft zu führen.
Den neu gewählten Gemeinderätinnen und Gemeinderäten darf 
ich zur Wahl gratulieren und bedanke mich bei allen Kandidatin-
nen und Kandidaten, die sich zur Wahl gestellt und somit Bereit-
schaft gezeigt haben, sich für unsere Gemeinde einzusetzen.
Gleichzeitig darf ich meinem Vorgänger Heribert Neckermann, der 
die Amtsgeschäfte 12 Jahre lang geführt hat, sowie den ausge-
schiedenen Gemeinderäten meinen aufrichtigen Dank ausspre-
chen. Sie haben mit ihrem Engagement, ihrer Zeit und ihrem Ein-
satz viel für unsere Gemeinde geleistet und wichtige Grundlagen 
für die Zukunft geschaffen.
Mir ist es wichtig, für Sie ansprechbar zu sein. Es wird daher 
keine feste Sprechstunde geben – stattdessen biete ich Ihnen 
gerne die Möglichkeit, individuell einen Termin mit mir zu verein-
baren. So kann ich mir ausreichend Zeit für Ihre Anliegen nehmen. 
Sie erreichen mich unter meiner persönlichen E-Mailadresse to-
bias.mueller@sonderhofen.de oder telefonisch über die 
0151/22310492.
Ich freue mich auf viele Begegnungen sowie auf eine gute Zu-
sammenarbeit mit Ihnen allen.
Herzliche Grüße
Ihr Tobias Müller
1. Bürgermeister
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Bürgermeistersprechstunde
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
gerne stehe ich Ihnen für Ihre Anliegen persönlich zur Verfügung. 
Ich bitte Sie vorab um Terminvereinbarung.
Tel. 0151/22310492
E-Mail: tobias.mueller@sonderhofen.de
Tobias Müller, 1. Bürgermeister

Einladung zur konstituierenden Sitzung
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
am Dienstag, 12.5.2026 findet sich das neu gewählte Gemeinde-
ratsgremium erstmals zur konstituierenden Sitzung zusammen. 
Beginn ist um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Sonderhofen, 
Kirchgasse 17. 
Hierzu lade ich Sie als Zuhörer recht herzlich ein.
Tobias Müller, 1. Bürgermeister

Bericht aus der Gemeinderatssitzung  
vom 24. März 2026
11. Änderung (allgemeine Fortschreibung) Flächennutzungs-
plan Sonderhofen; Aufstellungsbeschluss und Billigung des 
Vorentwurfs
Der Vorsitzende begrüßte Herrn Bauer vom Ingenieurbüro plan 
2o und erteilte ihm das Wort. Herr Bauer vom Ingenieurbüro plan 
2o stellte dem Gemeinderat den Vorentwurf zur 11. Änderung des 
Flächennutzungsplans in der Fassung vom 24.3.2026 vor.
Herr Bauer erinnerte, dass die Vorgespräche, in welche Richtung 
sich die Gemeinde mit Ortsteilen entwickeln soll, bereits in der 
Sitzung im November 2025 stattgefunden haben. In der Januar-
sitzung wurde nochmals beraten, wie die Erweiterung in Bolzhau-
sen aussehen könnte. Hier wurde letztendlich die Planung der 
November-Sitzung nochmal bestätigt.
Ein Flächennutzungsplan ist etwa wie ein vorbereitender Bauleit-
plan, d. h. er ist nicht verbindlich, sondern nur eine Absichtserklä-
rung des Gemeinderates. Hier können auch Flächen, die nicht im 
Eigentum der Gemeinde stehen, eingeplant werden. Es handelt 
sich um die Vorstellung, wie sich die Gemeinde weiterentwickeln 
soll/kann (Gewerbeflächen/Bauflächen/gemeinnützige Flächen 
für den jeweiligen Ortsteil).
Wenn ein Bebauungsplan erstellt werden soll, ist es von Vorteil, 
wenn diese Fläche bereits im Flächennutzungsplan berücksichtigt 
wurde.
Der aufgestellte Flächennutzungsplan hat keine rechtliche Bin-
dung. Jetzt soll in das Verfahren eingetreten werden.
Der Flächennutzungsplan Sonderhofen soll durch die 11. Ände-
rung in seiner Gesamtheit allgemein fortgeschrieben werden.
Für das Bauleitplanverfahren ist folgendes Ablaufschema vorge-
sehen:
Schritt 1 wurde abgeschlossen. Nun soll der Aufstellungsbe-
schluss gefasst und der Vorentwurf gebilligt werden. Anschließend 
wird der Aufstellungsbeschluss amtsüblich veröffentlicht und der 
Vorentwurf öffentlich ausgelegt.
Der Gemeinderat Sonderhofen beschloss in öffentlicher Sitzung 
am 24.3.2026, gemäß § 2 Abs.1 des Baugesetzbuches (BauGB), 
die Aufstellung der 11. Änderung des Flächennutzungsplans Son-
derhofen.
Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich 
bekannt zu machen.
Der Gemeinderat Sonderhofen beschloss die Durchführung der 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB 
und die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB.
Die Auslegungsfrist wird im Amtsblatt am 1.5.2026 bekannt gege-
ben.
Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushalts-
plan 2026
Die Haushaltssatzung sowie die Haushaltsplanungen 2026 wur-
den im Sachvortrag von der Geschäftsleiterin Hannah Winzig 
erläutert und vorgestellt.

Die Satzung wurde beschlossen und wird zu einem späteren Zeit-
punkt veröffentlicht werden.
Beschlussfassung über die Finanzplanung bis 2029
Das Investitionsprogramm bis 2029 wurde vorgestellt und schließt 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 
991.100 €.
Betriebskostenförderung nach der Richtlinie zur Förderung 
der Betriebskosten von Plätzen für Kinder unter drei Jahren 
in Kindertageseinrichtungen (Bundesmittel) 2026
Weiterhin gibt es die Zuwendung des Bundes zum Ausbau von 
Betreuungsplätzen für unter 3-jährige Kinder in den Kindergärten.
Die Höhe der Förderung richtet sich nach der jeweiligen Bu-
chungszeit des unter 3-jährigen Kindes in der Einrichtung und des 
vom Staat festgesetzten Ausbaufaktors und dem Basiswert. Die 
Förderbeträge des Bundes (Bundesmittel) für das Jahr 2026 wer-
den nicht an den Kindergarten St. Johannesverein e. V. Kinder-
haus Sockenflitzer, Sonderhofen weitergegeben.

Bekanntgaben
Anschaffung HLF 20 – Feuerwehr Sonderhofen
Der Vorsitzende teilte mit, dass zwischenzeitlich der Zuwendungs-
bescheid der Regierung von Unterfranken vorliegt.
Die Zuwendungsvoraussetzungen für ein HLF 20 sind nicht erfüllt. 
Durch die besonderen Gegebenheiten jedoch – notwendiger Ein-
bau einer Seilwinde als Ersatz für den wegfallenden Rüstwagen 
– ist die Beschaffung eines HLF 20 trotzdem sachgerecht.

Bekanntgabe von in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüssen
Der Vorsitzende gab folgenden Beschluss aus der nicht öffentli-
chen Sitzung vom 26.2.2026 bekannt:
Baugebiet Eselsberg – Bepflanzung; Ergebnis der Angebots
einholung, Auftragsvergabe
Der Gemeinderat stimmte der Begrünung des Baugebietes Esels-
berg mit 20 Bäumen zu. Der Vorsitzende wurde ermächtigt, auf 
der Grundlage des Angebotes der Firma Lindner den Auftrag zur 
Lieferung entsprechender Bäume zu erteilen.
H. Neckermann

Öffnungszeiten des Wertstoffhofes  
in Sonderhofen
Von April bis einschließlich Oktober ist der Wertstoffhof am Sams-
tag von 10.00 – 12.00 Uhr geöffnet.
Tobias Müller, 1. Bürgermeister

Erneuerung der Bachverrohrung  
in der Sportplatzstraße
Ab 4. Mai 2026 beginnen in der Sportplatzstraße die Bauarbeiten 
zur Erneuerung der Bachverrohrung. Im Bereich der Sportplatz-
straße 1 und 4 werden die beschädigten Rohre in zwei Bauab-
schnitten ausgetauscht. Hierzu wird die Straße im jeweiligen Bau-
bereich voll gesperrt.
Wir bitten um Beachtung und die Anlieger um ihr Verständnis.
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BEKANNTMACHUNGEN  
DES SCHULVERBANDES AUB

 

     
 
 
       

     
 

  
 

  

 
 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Der Schulverband Aub sucht ab dem 15. September 2026 
eine engagierte

Beschäftigte für die Mittagsbetreuung 
(m/w/d)

Ihr Aufgabengebiet umfasst insbesondere:
Hausaufgabenbetreuung, die Gestaltung von Freizeitaktivitä-
ten und die Zusammenarbeit mit Betreuungspersonal
Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt ca. 5-10 
Stunden. Es handelt sich um ein unbefristetes Arbeitsver-
hältnis im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung.
Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, freuen wir uns auf 
Ihre Bewerbung bis spätestens 31.05.2026 an den Schulver-
band Aub, Herrn Schulverbandsvorsitzenden Roman Menth, 
Marktplatz 1, 97239 Aub oder an bewerbung@vgem-aub.
bayern.de. Für Fragen steht Ihnen gerne die Geschäftsstel-
lenleiterin, Frau Hannah Winzig, Tel. 09335/9710-30 zur Ver-
fügung.

FÜR UNSERE 
BÜRGERINNEN UND BÜRGER

Bundesagentur für Arbeit Würzburg
Online-Veranstaltungen im Mai 2026
Digitale Zusammenarbeit mit Ihrer Vermittlungsfachkraft.
Wichtige Informationen bei Arbeitsuche/Arbeitslosigkeit
Beratungs-/Vermittlungsfachkräfte Agentur für Arbeit
6. Mai, 20. Mai, jeweils 17.00 Uhr

Wir und unser Kind – als Eltern die Berufswahl unterstützen
Mark Meerstedt, Franziska Weigand-Weiß, Bettina Roth
Studien- und Berufsberater/-innen 
19. Mai, 17.30 – 18.30 Uhr
Nähere Informationen zu den Veranstaltungen sowie die Einwahl-
links (Microsoft Teams) unter:
www.angeklickt-durchgeblickt.de oder www.arbeitsagentur.de/
wuerzburg (Auswahl „Virtuelle Events“).

  Rund um Kinder und Familien

Es ist wieder so weit – der KJR fährt in den 
Pfi ngst- und Sommerferien auf Freizeit!
Freizeit zum Brombachsee!
In den Pfi ngstferien stehen Sommer, Sonne und Spaß auf dem 
Programm. Fahrt mit uns ins Jugendhaus am Brombachsee und 
genießt vier Tage „Urlaub“. Unsere Unterkunft liegt direkt am See 
und hat einen eigenen Zugang zum Strand. Außerdem erwarten 
euch Ausfl üge um und auf dem Brombachsee, wilde Abenteuer 
und eine tolle Gemeinschaft.
Zielgruppe:  12 - 16 Jahre
Ort:  Jugendhaus am Brombachsee, Pleinfeld
Zeit:  26. – 29.5.2026
Kosten:  ca. 220,00 €

Leistungen:   pädagogische Betreuung, Verpfl egung, Pro-
gramm, Anfahrt

Anmeldeschluss:   5. Mai 2026
Anmeldung direkt über die Homepage: 
https://www.kjr-wuerzburg.de/termine/

Familienstützpunkt Termine im Mai

UUnnsseerr PPrrooggrraammmm ffüürr MMaaii 22002266:: 

Wöchentlich:
o Jeden Dienstag, 9.30-11.00 Uhr „Babycafé“ (nicht am 26.05.26)

für Familien/Eltern/Großeltern mit Babys und Kleinkindern im 
Spital, Hauptstraße 31

o Jeden Mittwoch nach Vereinbarung: „Familienzeit“ (nicht am 
27.05.26)
Ich nehme mir Zeit für Familien, gerne im Büro oder auch bei 
schönem Wetter draußen, um über eure Familienthemen zu 
sprechen. Kommt einfach vorbei oder meldet euch vorab 
telefonisch bei mir.

Veranstaltungen im Mai:
o Dienstag, 05.05.2026, 9.30-11 Uhr: Babycafé mit 

Hebammensprechstunde: Dagmar Merbecks besucht uns und 
gibt Informationen rund um die Baby- und Kleinkindzeit (ohne 
Anmeldung)

o Donnerstag, 07.05.2026, 19.00 Uhr: Elternabend „Instagram, 
TikTok & Co - Chancen und Risiken für unsere Kinder“ mit 
Claudia Ruhe, Dipl.Soz.Päd.(FH) system. Coach, Elterntrainerin 
Triple P und Mutter→ Anmeldung erwünscht

o Donnerstag, 21.05.2026: „Bewegungsabenteuer in der Natur“
mit André Block, Ergotherapeut
→Dieses Angebot richtet sich an Kinder ab ca. 1-3 Jahren, 
Geschwisterkinder sind herzlich willkommen. Anmeldung 
erforderlich

Der Familienstützpunkt bleibt vom 26.05.-05.06.2026 geschlossen.
Allen Familien schöne Pfingstferien!

Ich freue mich auf zahlreiche Begegnungen,

       eure Kristina Frede

Email: fsp@stadt-aub.de
Mobil: 0173/40 79 664

Aktuelle Infos findet ihr auf der Homepage der Stadt Aub
https://www.stadt-aub.de/familienstuetzpunkt/

       

Friedrich-Bernbeck-Schule
Staatliche Wirtschaftsschule Kitzingen
Auf dem Weg ...
... zum Mittleren Schulabschluss? Jetzt anmelden!!!
Start bereits in Jahrgangsstufe 5 und 6!
Einstieg in 5./6./7. oder 10. Klasse möglich!
Das besondere Profi l der Wirtschaftsschule Kitzingen:
• vertiefte ökonomische Grundbildung und LifeSkills
• MINT-Module (z. B. Robotik, Gesundheit, Umwelttechnik)
• anerkannter mittlerer Schulabschluss
• lebens- und berufspraktische Kompetenzen mit Praktika und 

Simulation des Berufsalltags
• Alltagskompetenzen wie Steuererklärung, Versicherung/Vorsor-

ge, Finanzplan, etc.
• familiäre Atmosphäre und individuelle Betreuung in kleinen 

Klassen

Anmeldung für 5. Klasse: nur vom 4. Mai bis 13. Mai 2026 
(Neu!)
Übertritt in:
5. Klasse: Ø 2,66 oder besser in Deutsch, Mathematik, HSU im 
Übertrittszeugnis
 (Kein Probeunterricht möglich!)
 oder Wiederholer der 5. Klasse aller Schularten
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• 6./7. Klasse: Ø 2,66 oder besser in Deutsch, Mathematik, Eng-
lisch im Zwischen- oder Jahreszeugnis der Mittelschule oder 
Vorrückungserlaubnis an Realschule/Gymnasium oder Probe-
unterricht

•  10. Klasse: bestandene 9. Klasse an allen Schularten

Anmeldung und Probeunterricht:
Anmeldung 6./7. Klasse mit Zwischenzeugnis: bis 17. April 2026
Probeunterricht für 6./7. Klasse: 11. Mai bis 13. Mai 2026

Anmeldung für 5. Klasse mit Übertrittszeugnis:
nur vom 4. Mai bis 13. Mai 2026
Zur Anmeldung bringen Sie bitte das aktuelle Zeugnis/Übertritts-
zeugnis, die Geburtsurkunde des Kindes sowie einen Nachweis 
über ausreichenden Masernschutz mit.
Informationen und Anmeldeunterlagen unter: 
www.wirtschaftsschule-kt.de 
Staatliche Wirtschaftsschule Kitzingen, 
Kaiserstraße 2, 97318 Kitzingen
Tel. 09321/92989-0, Fax 09321/92989-299
E-Mail: sekretariat@wirtschaftsschule-kt.de

Öffnungszeiten des Sekretariats:
Montag - Freitag: 8.00 – 13.00 Uhr und 
nach telefonischer Vereinbarung

St.-Johannesverein – 
Kinderhaus Sockenfl itzer Sonderhofen
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Jahresprogramm 2026 der Kommunalen 
Jugendarbeit des Landkreises Würzburg
Kreativwerkstatt, Reichenberg, 8.5.2026, ab 7 Jahre
Dip Dye Kerzen I, Reichenberg, 8.5.2026, ab 7 Jahre
Foto Akademie, Veitshöchheim, 28.5.2026, ab 14 Jahre
Graffiti, Hettstadt, 27.6.2026, ab 13 Jahre
Natürlich schön, Veitshöchheim, 4.8.2026, 6 bis 10 Jahre

Circus Wirbelwind, Ochsenfurt, 24.08.-30.8.2026, 31.08.-
6.9.2026, 07.09.-13.9.2026, 9 bis 17 Jahre
Wendo Mädchen II, Eisenheim, 26. + 27.9.2026, 8 bis 10 Jahre
Farbenspiel II, Bergtheim, 09. + 10.10.2026, ab 12 Jahre
Tiergesichter malen, Gerbrunn, 6.11.2026, ab 7 Jahre
Dip Dye Kerzen II, Gerbrunn, 6.11.2026, ab 7 Jahre
Ballonmodellage II, Estenfeld, 7.11.2026, ab 6 Jahre
Zaubern II, Estenfeld, 7.11.2026, ab 7 Jahre

Foto-Akademie
Wie könnt ihr tolle Fotos mir eurem Smartphone umsetzen? Wel-
che technischen Möglichkeiten bieten die Handys und wie kann 
man mit einfachen Tipps und Tricks die Gestaltung der Bilder ver-
bessern?
Im Praxisteil begeben wir uns zudem auf eine kleine Foto-Tour 
und setzen Landschaft, Gebäude und auf Wunsch auch die Teil-
nehmenden gekonnt in Szene. Bitte im Vorfeld folgende Apps auf 
das Smartphone laden: Android: „Open Camera“ (kostenlos), 
„Snapseed“ (kostenlos)
IOS (Apple): „ProCam Manual Control Camera“ (kostenlos mit 
In-App Käufen, kostenfreie Version mit Werbung), „Snapseed“
(kostenlos)
Termin: Donnerstag, 28.5.2026, 9.30 – 16.00 Uhr
Anmeldeschluss: 13.5.2026
Teilnehmende: ab 14 Jahre; maximal 8 Plätze
Ort: Veitshöchheim, JUZ, Bahnhofstraße 11
Leitung: Christoph Kirchner
Mitbringen:  Verpfl egung, bei schlechtem Wetter regen-

feste Kleidung, Mütze
Kosten: 25,00 Euro

  Rund um „55plus“ / Senioren und Seniorinnen

Beratung in Rentenangelegenheiten 
im Rathaus Aub
Der nächste Termin zur Beratung in Rentenangelegenheiten bzw. 
Aufnahme von Anträgen durch Herrn Weißenberger (Versicher-
tenberater der Deutschen Rentenversicherung Bund) fi ndet am 
Donnerstag, 28.5.2026 statt. Bei Interesse können Sie unter 
Tel. 09335/9710-0 oder per E-Mail an: v.schreiber@vgem-aub.
bayern.de einen Termin vereinbaren.

Das neue Beratungstelefon der DRV Nordbayern
Zukünftig sind die Auskunfts- und Beratungsstellen und das Ser-
vicetelefon der DRV Nordbayern vereint unter einer einzigen 
Nummer erreichbar: 0921/6072020 - das Beratungstelefon.
DRV Nordbayern | Ihr Rentenversicherungsträger für Franken

  Kirchliche Nachrichten

Kino am Nachmittag im Mai – „Vermiglio“
Am Mittwoch, den 13. Mai wird um 14.30 Uhr im Casablanca-
Kino Ochsenfurt der Film „Vermiglio“gezeigt.
Dezember 1944. Im Norden Italiens, fernab vom Donnern des vom 
Krieg erschütterten Europas, fi nden zwei Soldaten Unterschlupf 
in dem Südtiroler Bergdorf Vermiglio.
Einer von ihnen ist Einheimischer, der andere ein Sizilianer na-
mens Pietro, wortkarg, verschlossen, als würde er noch immer 
durch die Schlachtfelder irren.
Kaum ist der Schnee von den malerischen Hügeln geschmolzen, 
verliebt sich Lucia in Pietro, der von den Dorfbewohnern geduldet, 
aber argwöhnisch beobachtet wird.
Lucia ist die Tochter des örtlichen Lehrers, eines strengen, über-
legten Mannes, der jedoch bereit ist, den Gefl ohenen in seine 
Familie aufzunehmen. Doch wie lange kann das Glück in so fi ns-
teren Zeiten währen, zumal Pietro ein großes Geheimnis hat?
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Bereits ab 13.30 Uhr ist Gelegenheit zu Kaffee und Kuchen.
„Kino am Nachmittag“ ist eine Kooperations-Veranstaltung des 
Katholischen Seniorenforums im Pastoralen Raum Ochsenfurt 
und des Casablanca-Kinos.

Wanderung für Trauernde
Manchmal fällt es schwer, mit der eigenen Trauer allein zu sein. 
Die Natur kann helfen, zur Ruhe zu kommen, neue Kraft zu schöp-
fen und sich behutsam mit anderen auszutauschen.
Wir, der Pastorale Raum Ochsenfurt und die Kath. Landvolkbe-
wegung, laden zu einer gemeinsamen Wanderung für trauernde 
Menschen ein. In achtsamer Atmosphäre gehen wir ein Stück Weg 
zusammen – mit Zeit und Raum für Gespräche, aber auch für 
Stille. Jede*r darf so sein, wie er oder sie sich gerade fühlt.
Details zur Wanderung:
• am 6.6.2026 - um 14.00 Uhr
• Treffpunkt: Radwegkirche Frickenhausen (Pfarrkirche)
Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 
Tel. 0931/38663721 oder 09331/8025086. Wir freuen uns darauf, 
ein Stück Weg gemeinsam zu gehen.
Für Rückfragen: Pastref. Monika Albert, Tel. 0931/8025086, 
monika.albert@bistum-wuerzburg.de

ERINNERN – ERKENNEN – ENTDECKEN

Geschichte, Gegenwart und Zukunft
Sonntag, 10. Mai 2026 – 1. Juli 2026, täglich geöffnet von 
9.00 – 18.00 Uhr
Michaelskapelle Ochsenfurt
Die Ausstellung der Würzburger Künstlerin Claudia Leonor Wührl 
ankert in der Geschichte der Stadt und Region Ochsenfurt mit 
ihren Jüdinnen und Juden. Sie bringt die Beziehung zwischen 
duldendem Pragmatismus und grausamen Antisemitismus, aber 
auch die Präsenz eines Gerechten unter den Völkern in Erinnerung.
Die abstrakten Bilder aus Naturpigmenten wie Lapislazuli und 
Blattgold greifen historische Malmaterialien auf. Sie erinnern und 
erkennen jüdisches Leben im Lauf der Zeiten, im Grauen der 
Pogrome. Sie entdecken aber auch Quellen lebendigen Verste-
hens, künftigen befreiten Zusammenlebens.
Die Ausstellung setzt sich aus vier Teilen zusammen. Aspekte 
biblischer Gottesvorstellungen umrahmen diese vier Teile und 
werden zum Ausgangspunkt neuer Wege gemeinsamen Lebens.
Die Ausstellung wird am 10. Mai 2026 nach dem Gottesdienst um 
11.15 Uhr mit einer Vernissage in Anwesenheit der Künstlerin er-
öffnet.

Pilgern mit Pedalen
Nach der positiven Resonanz im vergangenen Jahr setzen wir 
„Pilgern mit Pedalen“ fort.
Los geht´s im „Stadtradeln Ochsenfurt“-Zeitraum und zwar
am 10. Mai 2026 um 13.00 Uhr!
Wir treffen uns wieder auf dem Kirchplatz in Ochsenfurt.
Unsere Route: Ochsenfurt – Acholshausen – Bütthard – Eichelsee 
– Ochsenfurt (ca. 55 km). 
Unsere Route: Ochsenfurt – Acholshausen – Bütthard – Eichelsee 

An jedem der Orte erwartet uns ein Blick in die 
Kirche und ein spiritueller Impuls.
Für Getränke und Verpfl egung sorgt jede:r selbst.

Stadt Aub mit Ortsteilen
Baldersheim und Burgerroth

Infoabend Benin
Die Reisegruppe Benin mit Pfarrer François Tiando lädt herzlich 
zu einem Infoabend am Montag, 4. Mai 2026 um 19.30 Uhr im 
Pfarrsaal in Aub ein.

Es erwarten Sie interessante Beiträge der Mitreisenden sowie 
Eindrücke und Erfahrungen rund um die Reise.
Im Anschluss werden gerne Fragen beantwortet und es besteht 
Gelegenheit zum Austausch.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Ihre Reisegruppe Benin mit Pfarrer François Tiando

  Soziale Dienste

Sozialdienst Katholischer Frauen Würzburg
Hilfe in unsicheren Zeiten
Wir beraten vor Ort, telefonisch, 
teilweise online oder per Video.
Infos zu Öffnungs- und Sprech-
zeiten fi nden Sie auf unserer 
Homepage.

Frauenberatungsstelle | FBS im SkF
Beratung und Begleitung für Frauen zu allen Fragen, Konfl ikten 
und bei Gewalterfahrung
Tel. 0931/450070, fbs@skf-wue.de | www.fbs.skf-wue.de

Katholische Beratungsstelle für Schwangerschaftsberatung| 
KSB im SkF
Beratung und konkrete Unterstützung in allen Fragen und Kon-
fl ikten rund um das Thema Schwangerschaft
Tel. 0931/13811, ksb-wue@skf-wue.de
www.schwanger.skf-wue.de

Frauenhaus | FH im SkF
Beratung und Schutzraum bei häuslicher Gewalt
Tel. 0931/4500777, fh@skf-wue.de | www.skf-wue.de

Erziehungsberatung für Familien, Kinder und Jugendliche in Aub
Beratung bei Fragen zu Erziehung, Probleme in der Schule, Tren-
nung und Scheidung, Entwicklung des Kindes
Jeden Montag im Familienstützpunkt, Hauptstraße 31, Aub bei 
Jelena Rösch, Tel. 0172/9728132
rösch.jelena@skf-wue.de, |www.skf-wue.de

Telefon- und Notfallseelsorge

 • Telefonseelsorge u. Krisendienst Würzburg e. V., 
  Tel. 0800/1110111, 0800/1110222 und 116123
 • Fachstelle Suizidberatung Würzburg: Tel. 0931/57171

 • Wildwasser Würzburg e. V. (Für Frauen), Tel. 0931/13287
 • Gewalt gegen Frauen: Tel. 0800/0116016
 • AWO Frauenhaus: Tel. 0931/619810

 • Kinder- u. Jugendtelefon (Nummer gegen Kummer): 
  116 111
 • Elterntelefon (Nummer gegen Kummer): Tel. 0800/1110550

 • Ehe-, Familien-, Lebensfragen, Tel. 0931/386-69000

 • Selbsthilfegruppe fi nden: Tel. 0931/373 468
  AGUS e. V. Selbsthilfegruppe nach Suizid eines Familien-

angehörigen: wuerzburg.agus-selbsthilfe.de

 • Mobbing-Beratungsstelle der Katholischen Arbeitnehmer-
Bewegung in Würzburg: Tel. 0931/38665328

 • Schuldnerberatung 
  Christopherus GmbH Würzburg, Tel. 0931/322413
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Beratung für Menschen mit Behinderung
Wohnortnahe Beratung zu Themen der Eingliederungshilfe
Der Bezirk Unterfranken ist für Sie da und bietet in Ihrer Region 
für Menschen mit Behinderung und deren Angehörigen sowie allen 
weiteren interessierten Personen eine individuelle Beratung an.
Themen sind z. B.
 • Leistungen für Kinder und Jugendliche
 • Leistungen zu Wohnen, Arbeit, Freizeit, Mobilität
 • Informationen zu existenzsichernden Leistungen
Die Beratungen fi nden im Pfl egestützpunkt Würzburg, in der 
Bahnhofstr. 11, 97070 Würzburg, statt.
Terminvereinbarung unter Tel. 0931/7959-1349.
E-Mail: beratung-eingliederungshilfe@bezirk-unterfranken.de
www.bezirk-unterfranken.de/beratung-egh
Zudem können Sie zu allen Themen sowie Ihren Fragen rund um 
die Pfl ege auch online beraten werden.
Buchen Sie sich hier Ihren Termin unter: 
www.bezirk-unterfranken.de/Online-Beratung.

Angebot des EUTB® – Teilhabeberatung des BBSB
und des Bezirks Unterfranken
Wir beraten Menschen mit Behinderung, von Behinderung be-
drohte Menschen, Menschen mit chronischer Erkrankung, von 
chronischer Erkrankung bedrohte Menschen individuell, kostenlos 
und umfassend an einem Ort Ihrer Wahl. Wir nehmen uns Zeit für 
Sie und Ihre Angehörigen.
Tel. 0931/465 295 11
Mobil: 0151(25045151 (Volker Tesar)
Mobil: 0171/7955759 (Barbara Noll)
www.teilhabeberatung-wuerzburg@bbsb.org

Sozialstation
Caritas Sozialstation St. Kunigund e. V.
Marktplatz 11; 97285 Röttingen
Tel. 09338/9806111
Fax 09338/9806113
http://www.kunigund.de
E-Mail: amb-pfl ege@kunigund.de

  Notdienste

Polizeinotruf: 110
Bei Verbrechen oder Unfällen ohne Personenschäden

Notarzt und Feuerwehr: 112
Bei Unfällen mit Verletzten und in lebensbedrohlichen Situationen

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117
Bei behandlungsbedürftigen Beschwerden außerhalb der Sprech-
zeiten

Giftnotruf München: 089/19240
Bei Verdacht auf eine Vergiftung

Polizei Ochsenfurt: 09331/874100

  Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Der Bereitschaftsdienst hilft nachts oder am Wochenende bei ge-
sundheitlichen Beschwerden (beispielsweise bei hohem Fieber, 
Bauchschmerzen oder Erbrechen), mit denen Sie normalerweise 
in eine Hausarzt- oder Facharztpraxis gehen würden. Sie sind sich 
unsicher, ob Sie mit Ihren Beschwerden eine Bereitschaftspraxis 
aufsuchen sollten? Rufen Sie bei der 116 117 an und sagen Sie 
speziell geschulten Mitarbeitenden, was Ihnen fehlt. Sie erhalten 
eine fachliche Beratung, was nun zu tun ist.

Bereitschaftspraxis im Juliusspital Würzburg:
Samstag, Sonntag und Feiertag:  8.00 – 21.00 Uhr
Mittwoch und Freitag:  16.00 – 21.00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag:  18.00 – 21.00 Uhr

Bereitschaftspraxis in der Klinik Kitzinger Land:
Samstag, Sonntag und Feiertag:  9.00 – 21.00 Uhr
Mittwoch und Freitag:  16.00 – 21.00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag:  18.00 – 21.00 Uhr

Bei lebensbedrohlichen Symptomen (beispielsweise bei Bewusst-
losigkeit, akuten Blutungen, starken Herzbeschwerden, schweren 
Störungen des Atemsystems, Komplikationen in der Schwanger-
schaft und Vergiftungen) rufen Sie bitte den Rettungsnotdienst 
unter der Nummer 112.

  Zahnärztlicher Notdienst

Sie fi nden den für Sie jeweils aktuellen zuständigen zahnärztli-
chen Notdienst unter www.notdienst-zahn.de. 

Bitte rufen Sie vorab in den Zahnarztpraxen an, da sich kurz-
fristig Änderungen ergeben können.

  Apothekennotdienst

Den aktuellen Apothekennotdienst fi nden Sie unter 
www.blak.de/notdienstsuche oder

  Blutspendetermine in der Umgebung

Blutspendedienst des 
Bayerischen Roten Kreuzes
Mi., 13.5.2026 von 16.00 – 20.00 Uhr
Staatliche Realschule
Pestalozzistr. 6, Ochsenfurt

Freiwilligendienste (FSJ/BFD) beim BRK – 
dein Pluspunkt im Lebenslauf!
Engagiere dich sozial und absolviere ein Freiwilliges Soziales Jahr 
oder Bundesfreiwilligendienst beim Bayerischen Roten Kreuz. 
Sammle dabei erste Berufserfahrung, gewinne Einblicke in sozia-
le Felder und beeindrucke deine späteren Arbeitgeber mit einem 
abgeleisteten Freiwilligendienst. Gleichzeitig kannst du mit einem 
Freiwilligendienst die Wartezeit auf einen Studien- oder Ausbil-
dungsplatz sinnvoll überbrücken.
Einsatzmöglichkeiten sind:
 - BRK-Kreisverband Würzburg, z. B. Rettungsdienst, Tageszen-

trum für seelische und soziale Gesundheit, Menüservice, Ju-
gendarbeit, Kinderhaus Rottendorf, Kinderkrippe LaRaLand, 
Kita Zauberbaum, Seniorenwohnheim Dr. Dahl

 - BRK-Kreisverband Main-Spessart, Fahrdienst Breitenausbil-
dung in Würzburg

 - Klinikum Würzburg Mitte, Juliusspital
 - Main-Klinik Ochsenfurt
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 - Grundschule, Mittagsbetreuung und Jugendzentrum, Gemein-
de Zell a. Main

 - Grundschule Leinach
 - Senioreneinrichtungen des Landkreises Würzburg
 - Impuls Reha- und Gesundheitszentrum GmbH
 - sowie viele weitere Einrichtungen in ganz Unterfranken
Neben der Tätigkeit in deiner Einsatzstelle fi nden in regelmäßigen 
Abständen fünf Bildungsseminare statt, welche du gemeinsam mit 
anderen Freiwilligen und einem Team vom Bayerischen Roten 
Kreuz gestaltest.
Wenn du Interesse oder Fragen hast, dann melde dich gerne bei 
der Regionalstelle Würzburg der BRK Freiwilligendienste.
E-Mail: fwd-unterfranken.lgst@brk.de oder Tel. 0931/7961131.
Weitere Informationen erhältst du unter 
www.freiwilligendienste-brk.de.

  Neues aus unseren Büchereien

Stadtbücherei Aub
Öffnungszeiten:
Dienstag: 15.00 – 17.00 Uhr
Freitag: 9.00 – 11.00 Uhr und 15.00 – 17.00 Uhr

Kath. Öffentliche Bücherei Gelchsheim im 
Gemeindehaus
E-Mail: buecherei@gelchsheim.de
Telefon-Nr. 09335/997422
Bitte beachten Sie unsere kürzeren Öffnungszeiten ab April:
Sonntag  12.30 – 13.30 Uhr
Dienstag  16.00 – 17.00 Uhr
Neue Austauschbücher und Hörbücher für Kinder und Er-
wachsene!

AUS DEM VEREINSLEBEN

  Vereine Aub

Arbeiterkrankenunterstützungsverein Aub
Unsere Termine in den nächsten Wochen:
13. Mai: Stammtisch ab 15.00 Uhr, dieses Mal wieder im Café 
Aulbach.
30. Mai 2026: Mitgliederversammlung ab 16.00 Uhr im Gasthaus 
zum Weißen Roß. Persönliche Einladung ergeht an alle Mitglieder.

Ars Musica Aub
Herzliche Einladung zu unseren Veranstaltungen im Monat Mai.
Sonntag, 3. Mai, 11.00 Uhr, Spitalmuseum
Vernissage „Au b /s gegraben“
Ausstellung zu den archäologischen Grabungen und Dokumen-
tationsarbeiten in und an der Neuen Synagoge.
Sonntag, 3. Mai, 19.30 Uhr
Streichquartett trifft Klangfarbenvielfalt
SounoVivo
Sonntag, 10. Mai, 17.00 Uhr, Spitalkirche
Orgel und mehr
„Dir will ich singen“

Samstag, 16. Mai, 19.30 Uhr, Spitalbühne
Still got the Blues
Frankie´s Cat

Sonntag, 17. Mai, 19.30 Uhr, Ars Musica
Rezital für Viola da Gamba
Friederike Heumann

Sonntag, 31. Mai, 17.00 Uhr, Spitalkirche
Orgel und mehr
„Eine Reise durch die süddeutsche Klanggeschichte“

Nähere Informationen zu den Veranstaltungen fi nden Sie auf der 
Homepage von Ars Musica Aub https://ars-musica.de
und in den vielerorts ausliegenden Programmheften „Kultur in Aub 
– Frühling 2026“.

Still got the Blues Aub

Liebe Freunde gepfl egter Blues- und Rockmusik,
unsere Livekonzerte 2026 gehen weiter unter dem Glasdach auf 
der Spitalbühne:
Unser Programm zum Vormerken:
Samstag, 16.5.2026: Frankie‘s Cat, Spitalbühne, 19.30 Uhr
Eintritt frei
Vier erfahrene Musiker spielen ein breites Spektrum klassischer 
Songs mit virtuosen Instrumentaleinlagen. Mit eigener Note wer-
den ZZ Top, Jimi Hendrix, Gary Moore u. v. m. zu neuem Leben 
erweckt und rocken die Spitalbühne.

Samstag, 20.6.2026: The Fabulous Robert Cotton Band, Spi-
talbühne, 19.30 Uhr, Eintritt frei
Spätestens seit der Teilnahme als Viertelfi nalist bei „The Voice of 
Germany“ hat sich Bluessänger und Gitarrist Robert Cotton einen 
Namen gemacht. Er bringt mit seiner Band alle Facetten des 
Blues. Ein Erlebnis.

Samstag, 1.8.2026: Iss Was Doc, Benefi zkonzert, Spitalbühne, 
19.30 Uhr, Eintritt frei
Iss Was Doc ist eine Band aus dem Würzburger Raum, die Blues-
rock, Jazziges, Oldies und ähnliche Musik spielt, also Clapton, 
Cocker, Dire Straits, Deep Purple, u. v. m.. Ein bunter Haufen, teils 
älter, teils jünger, aber alle eint der Spaß und die Begeisterung an 
guter handgemachter Musik. Alle haben über die Jahre eine Men-
ge Banderfahrung gesammelt. Gute, tanzbare Musik, die in die 
Beine geht.
Benefi zkonzert zugunsten der Hilfsorganisation Humedica.
Wie immer ist für kühle Getränke zu entspannten Preisen bestens 
gesorgt.

Künstler und Still got the Blues Aub freuen sich auf euren 
Besuch.

Freiwillige Feuerwehr Aub
Termine Mai
Dienstag, 5. Mai, 19.30 Uhr
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen
Samstag, 9. Mai, 19.00 Uhr
Florianstag – siehe Einladungsschreiben
Montag, 11. Mai, 19.00 Uhr
Besuch des Feuerwehrfestes in Wolkshausen – 
Florishirt
Treffpunkt am FW-Haus 18.00 Uhr

Sonntag, 17. Mai, 14.00 Uhr
Besuch des Feuerwehrfestes in Essfeld – Aktive in Dienstuniform
Treffpunkt am FW-Haus 13.00 Uhr
Sonntag, 31. Mai, 13.30 Uhr
Besuch des Feuerwehrfestes in Stalldorf – Aktive in Dienstuniform
Treffpunkt am FW-Haus 12.30 Uhr
 Frank Jacob, Vorsitzender
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Kolpingsfamilie Aub
Herzliche Einladung zur Maiandacht an der Reichelsburg!
Wann: Sonntag, 3.5.2026 um 15.00 Uhr
Treffpunkt zum gemeinsamen Hinlaufen: 14.30 Uhr am Angers-
berg
Im Anschluss lassen wir den Nachmittag bei Kaffee und Kuchen 
ausklingen. Bitte bringt euch zusätzlich eigene Getränke, Snacks 
sowie eine Picknickdecke mit.
Wir freuen uns auf euch!

Tennisclub Aub
Es ist wieder so weit – es startet unser wö-
chentlicher Dienstagstreff
Hallo,
auch in diesem Jahr gibt es wieder die Möglich-
keit, sich in ungezwungener Atmosphäre zum 

Tennisspielen zu treffen. Und unser Tennistreff fi ndet wieder am 
DIENSTAG statt. Du hast Zeit und Lust, etwas Sport zu machen? 
Dann komm doch einfach vorbei. Beim DIENSTAGSTREFF kön-
nen sich alle Tennisbegeisterte wöchentlich ab ca. 18.30 Uhr 
treffen und den Schul-/Arbeitstag bei Sport und Geselligkeit aus-
klingen lassen. Dies soll auch eine Anlaufstelle für diejenigen sein, 
die nicht die Möglichkeit haben, jede Woche zu spielen, aber 
dennoch ab und zu Zeit dafür fi nden. Lust auf ein Schnupper-
training – dann komm einfach vorbei.
Wir freuen uns auf euch.

Sommertraining
Das wöchentliche Training für Kinder/Jugendliche/Erwachsene 
beginnt wieder ab Ende April.
Du hast Interesse, daran teilzunehmen?
Du bist schon bei uns dabei?
Oder ein Neuling, egal ob aus Aub oder den umliegenden Ort-
schaften und möchtest gerne Tennis spielen?
Dann melde dich ab sofort bei Matthias Gans, Tel. 0160/90555773 
oder schreibe uns eine E-Mail an tcaub@t-online.de.
Bei Bedarf können Tennisschläger anfangs vom Verein kostenlos 
zur Verfügung gestellt werden. Wegen der Organisation der Trai-
ningseinheiten bitten wir um frühzeitige Anmeldung.

Termin 2026:
Sonntag, 4. Oktober: Saisonabschluss mit Schleifchenturnier

Verschönerungsverein Aub
Fahrt zur Landesgartenschau Ellwangen 
am Sonntag, 12. Juli 2026
Eingeladen sind alle Blumen- und Pfl anzenfreunde, Mitglieder und 
Nichtmitglieder zur Fahrt nach Ellwangen. Der Bus startet am 
Sonntag, 12. Juli 2026 um 8.00 Uhr am Feuerwehrhaus in Aub 
(Parkmöglichkeit am Seniorenzentrum).
Nach der Ankunft in Ellwangen können die Teilnehmenden das 
Gartenschaugelände auf eigene Faust erkunden. Die Rückfahrt 
ist gegen 16.30 Uhr geplant. Auf der Heimfahrt kehren wir noch 
gemeinsam zum Abendessen nahe Rothenburg im „Gasthof Lin-
den & Wildkräuterhotel“ ein. Gegen 20.00 Uhr wollen wir wieder 
zurück in Aub sein.
Die Fahrt kostet für Mitglieder 45,- € und für Nichtmitglieder 48,- €. 
Inkludiert sind hierbei die Busfahrt und die Eintrittskarte.
Wir bitten um Anmeldung bis spätestens 10. Juni 2026 bei 
Silvia Pfeufer, Tel.  09335/9970114 oder Bärbel Deppisch, 
Tel. 0151/55893554.
Wir behalten uns vor, bei zu geringer Teilnehmerzahl den Ausfl ug 
abzusagen
gez. Kerstin Menth, Schriftführerin

  Vereine Gelchsheim

VVaatteerrttaaggssffeesstt
OOeelllliinnggeenn
Donnerstag, 14. Mai 2026
Vereinsheim Oellingen

Ab 10:00 Uhr: Frühschoppen
Ab 11:30 Uhr: Mittagessen

       Spießbraten mit Spätzle und 
Salat, Steaks, Brat- & 
Currywurst, Pommes

Nachmittags:

   
Kaffee und Kuchen

        Steaks, Brat- & Currywurst, 
Pommes

Der Jugendclub Oellingen freut sich auf Ihr 
Kommen und wünscht Ihnen ein paar fröhliche 
und gemütliche Stunden bei uns!

14
. M
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6

Musikkapelle Gelchsheim
Terminvorschau der MKG:
Do., 30.4.2026, 19.00 Uhr: Maibaum-Fest Gelchs-
heim
Fr., 1.5.2026, 11.00 Uhr: Maifest Sonderhofen

So., 10.5.2026, 13.30 Uhr: Feuerwehrfestumzug in Wolkshausen
Do., 4.6.2026: Fronleichnamsprozession
gez. Simon Geßner, Schriftführer der MKG

SV Gelchsheim
Bambini-Training U7 – SV Sonderhofen/SV Gelchsheim
Du hast Lust auf Bewegung und suchst eine sportliche Heraus-
forderung? Du spielst gerne Fußball und bist Jahrgang 2019 oder 
jünger? Du kommst aus Gelchsheim oder einem Ortsteil? Dann 
schau doch gerne einfach mal beim Bambini-Fußballtraining des 
SV Sonderhofen/SV Gelchsheim vorbei.
Das Training fi ndet jeden Freitag von 16.00 – 17.30 Uhr (mit Aus-
nahme der Ferien) auf dem Sportplatz in Sonderhofen statt.
Kontakt: Benjamin Kremer - Tel. 0175/3229971.
Für alle interessierten Jungfußballer
Du spielst gerne Fußball und willst Teil einer Gemeinschaft wer-
den? Du kommst aus Gelchsheim oder einem Ortsteil? Du bist zu 
alt für die U7? Dann melde dich doch gerne unverbindlich bei uns. 
Wir versorgen dich mit allen Informationen rund um Trainingszeit 
und -ort deiner Altersgruppe.
(SG) SV Gelchsheim (SG mit Aub, Spiele in Gelchsheim)
Kreisliga Würzburg
2.5.2026, 16.00 Uhr, (SG 1) SV Gelchsheim – TSV Grombühl
10.5.2026, 15.00 Uhr, FG Marktbreit-Martinsheim – 
(SG 1) SV Gelchsheim
16.5.2026, 16.00 Uhr, (SG 1) SV Gelchsheim – SB Versbach
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(SG) TSV Aub (SG mit Aub, Spiele in Aub)
A-Klasse Würzburg
3.5.2026, 15.00 Uhr, (SG 2) TSV Aub - SV Geroldshausen
9.5.2026, 14.00 Uhr, SPVGG Giebelstadt II - (SG 2) TSV Aub
16.5.2026, 14.00 Uhr, (SG 2) TSV Aub - SV Heidingsfeld II

Besucht uns auf Social Media! 
Spieltermine, Spielberichte und Aktuelles aus dem Verein:

       Facebook   Instagram      WhatsApp
          

  Vereine Sonderhofen

Freiwillige Feuerwehr Sonderhofen
Am Sonntag, den 3. Mai 2026 fi ndet der Fototermin aller Mitglieder 
und Ehrendamen für unser Feuerwehrfest vom 4.9.2026 bis 
7.9.2026 statt. Falls das Wetter schlecht ist, wäre der Ersatztermin 
an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, den 14.5.2026. Die Uhrzeiten 
der einzelnen Gruppen und die Location werden per E-Mail und 
Aushang bekannt gegeben.
Liebe Mitbürger/innen,
eine Helfereinteilung für unser Feuerwehrfest im September 2026 
ist am Freitag, den 12.6.2026 um 18.00 Uhr im Feuerwehrhaus. 
Hierzu sind alle Einwohner herzlich eingeladen. Bei dieser Veran-
staltung sind die verschiedenen Bereichsleiter vor Ort und freuen 
sich über viele freiwillige Helfer.
gez. K. Götz, Schriftführerin

FEUERWEHRFEST
140 JAHRE FFW SONDERHOFEN

4. BIS 7. SEPTEMBER 2026
Eintritt frei (außer Freitag)

FR

SO

SA

MO

4.9.

6.9.

5.9.

7.9.

 20 Uhr Bieranstich

 ab 20.30 Uhr Der bayerische 
  Abend mit

 ab 19 Uhr Einzug der 
  Wehren mit

 ab 10 Uhr Frühschoppen mit 

 ab 11 Uhr Mittagessen

 13.30 Uhr Festzug mit 
  anschließendem 
  Party- und Tanz-
  nachmittag mit

Familiennachmittag

 ab 14 Uhr Spaß und Spiel 
  mit Clown Melman

 ab 16 Uhr Modenschau mit 
  der Workwear von 
  Würth MODYF

ab 17 Uhr Alte Dorfmusikanten
  Sonderhofen

 ab 19 Uhr Einzug der Wehren
  mit

  nachmittag mit

 ab 14 Uhr Die Linsenspitzer

feuerwehr_sonderhofen
Für das leibliche Wohl ist an allen Tagen 

bestens gesorgt! Auf Ihr Kommen freut sich
die Freiwillige Feuerwehr Sonderhofen.

Einladung Flurbereinigungsgenossenschaft 
Bolzhausen
In einem Schreiben der ALE Unterfranken (Amt für ländliche Ent-
wicklung), das bei der Vorstandschaft der Flurbereinigungsgenos-
senschaft Bolzhausen einging, weist die ALE Unterfranken auf die 
mögliche Aufl ösung bzw. Umwandlung der bestehenden Flurbe-
reinigungsgenossenschaft Bolzhausen hin.
Dazu möchte die Vorstandschaft der Flurbereinigungsgenossen-
schaft Bolzhausen alle beteiligten Flurstückseigentümer der Ge-
markung Bolzhausen zu einer Infoveranstaltung einladen.
Die ALE Unterfranken möchte hierbei mögliche Optionen der Auf-
lösung bzw. Umwandlung der Flurbereinigungsgenossenschaft 
aufzeigen.
Hierbei bitten wir bezüglich aufkommender Fragen um vollzähli-
ges Erscheinen, da diese durch den Vertreter der ALE Unter-
franken geklärt werden können.

Datum:  10.6.2026
Uhrzeit:  19.00 Uhr
Ort:  Schulhaus Bolzhausen

Musikverein Sonderhofen
Ausbildung von Jungmusikanten
Wir starten ab Herbst 2026 eine neue Ausbildung von Jungmusi-
kanten.
Dazu fi ndet am Samstag, 20.6.2026 um 9.30 Uhr eine Infover-
anstaltung mit Instrumentenvorstellung im Musikheim statt.
Wer an diesem Tag keine Zeit hat, aber gerne ein Instrument 
lernen möchte, kann sich gerne bei uns melden.
Wir freuen uns auf euer Kommen!
S. Neckermann, Schriftführerin

St r aßen fes t
30. APRIL 2026 ab 18:30 Uhr Musik und

Bewirtung am Maibaum

1. MAI 2026 11:00 Uhr Festbeginn in
der Oberhofer Straße

Musikalische Unterhaltung:
Musikkapelle Gelchsheim
Die Linsenspitzer

Wir freuen uns auf viele Gäste!

Musikverein Sonderhofen
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Sportverein Sonderhofen 1946
Spieltermine im Mai
1. Mannschaft (Kreisklasse Wü 2)
So., 3.5.2026, 15.00 Uhr, Ochsenfurter FV – SVS
So., 10.5.2026, 15.00 Uhr, SVS – TSV Rottendorf II
Sa., 16.5.2026, 16.00 Uhr, TSV Mainbernheim – SVS

2. Mannschaft (B-Klasse Wü 2)
So., 3.5.2026, 13.00 Uhr, Sommerhausen/Winterhausen II – SVS II
Sa., 9.5.2026, 17.00 Uhr, SVS II – Gollhofen-Ippesheim II
Sa., 16.5.2026, 14.00 Uhr, Kirchheim II – SVS II

U19 A-Jugend (Gruppe KT/OCH/WÜ)
spielt als: (SG) SV Sonderhofen, Heimspiele in Sonderhofen
Trainer für den SVS: Stefan Rummel, Bernhard Betz
So., 3.5.2026, 11.00 Uhr, Bütthard U19 – SVS U19
Sa., 9.5.2026, 16.00 Uhr, SVS U19 – Heidingsfeld U19

U17 B-Jugend (Gruppe KT/OCH/WÜ)
spielt als: (SG) FC Hopferstadt, Heimspiele in Hopferstadt
Trainer für den SVS: Jochen Müller
So., 3.5.2026, 10.30 Uhr Siedler-Kitzingen II U17 – SVS U17
So., 10.5.2026, 10.30 Uhr, SVS U17 – Nenzenheim U17
So., 17.5.2026, 11.00 Uhr, Rottendorf U17 – SVS U17

U15 C-Jugend (Gruppe WÜ)
spielt als: (SG) DJK-SV Riedenheim, Heimspiele in Riedenheim
Sa., 2.5.2026, 13.00 Uhr, SVS U15 – Sulzfeld U15
Di., 5.5.2026, 18.30 Uhr, SVS U15 – Buchbrunn-Mainstockheim U15
Sa., 9.5.2026, 12.30 Uhr, Maindreieck Süd 2 U15 – SVS U15

U13 D-Jugend (I: Kreisklasse 1/II: Gruppe KT/OCH 2)
spielt als: (SG) SV Gelchsheim, Heimspiele in Gelchsheim
Trainer für den SVS: Robert Wörle
Sa., 2.5.2026, 10.00 Uhr, SVS U13 (1) – Esselbach-Steinmark U13 (1)
Sa., 2.5.2026, 11.30 Uhr, SVS U13 (2) – Marktbreit-Martinsheim 
U13 (2)
Di., 5.5.2026, 18.30 Uhr, Giebelstadt U13 – SVS U13 (2)
Sa., 9.5.2026, 11.30 Uhr, SVS U13 (2) – Bütthard U13
So., 10.5.2026, 11.00 Uhr, Karlstadt U13 (1) – SVS U13 (1)
Sa., 16.5.2026, 10.00 Uhr, SVS U13 (1) – Veitshöchheim U13
Sa., 16.5.2026, 11.00 Uhr, Kitzingen U13 (2) – SVS U13 (2)
Fr., 22.5.2026, 18.00 Uhr, SVS U13 (1) – Gaukönigshofen U13

U11 E-Jugend (I: Gruppe 4 KT/OCH/II: Gruppe 5 KT/OCH)
spielt als: (SG) FC Hopferstadt
Sa., 2.5.2026, 10.15 Uhr, Bayern Kitzingen U11 (2) – SVS U11 (2)
Sa., 2.5.2026, 11.45 Uhr, Bayern Kitzingen U11 (1) – SVS U11 (1)
Fr., 8.5.2026, 16.30 Uhr, Mainbernheim U11 (2) – SVS U11 (2)
Fr., 8.5.2026, 17.30 Uhr, Mainbernheim U11 (1) – SVS U11 (1)

U9 F-Jugend
Sa., 2.5.2026, 10.00 Uhr, Kinderfestival in Martinsheim der U9 II
Sa., 2.5.2026, 11.30 Uhr, Kinderfestival in Martinsheim der U9 I
Fr., 8.5.2026, 16.30 Uhr, Kinderfestival in Sonderhofen der U9 II
Fr., 8.5.2026, 17.30 Uhr, Kinderfestival in Sonderhofen der U9 I
Mi., 13.5.2026, 18.00 Uhr, Kinderfestival in Iphofen der U9 II
Mi., 13.5.2026, 19.00 Uhr, Kinderfestival in Iphofen der U9 I

Einladung zur Mitgliederversammlung am Freitag, 8. Mai 2026 
um 20.00 Uhr im Sportheim
Die Vorstandschaft lädt alle Mitglieder des SV Sonderhofen zur 
ordentlichen Mitgliederversammlung ins Sportheim ein.
Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung und Feststellung der Tagesordnung
2. Gedenken an verstorbene Mitglieder
3. Tätigkeitsbericht des Vorstands
4. Berichte der Spiel- und Abteilungsleiter
5. Kassenbericht
6. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Vorstandschaft
7. Wünsche und Anträge
Wünsche und Anträge sind schriftlich bis spätestens 1. Mai 2026 
bei der Vorstandschaft einzureichen.
Die Vorstandschaft
Jochen Müller, Vorstand Breitensport
Benjamin Kremer, Vorstand Fußball
Wolfgang Pauscher, Vorstand Finanzen

Termine zum Vormerken:
Italienischer Abend: 	 4.7.2026
80 Jahre SVS: 		  5.7.2026

SONSTIGE  
BEHÖRDENINFORMATIONEN

Kostenloses Informationsangebot  
zur Existenzgründung, Existenzerhaltung 
und Unternehmensnachfolge
Das Landratsamt Würzburg bietet jeden Monat in Zusammenar-
beit mit den Aktivsenioren Bayern e. V. einen Sprech- und Infor-
mationstag für Klein- und Mittelbetriebe sowie Existenzgründer 
aus Stadt und Landkreis Würzburg an. Interessierte bekommen 
in einer kostenlosen Erstberatung individuell und vertraulich Mög-
lichkeiten aufgezeigt, wie sich Strategien zur Existenzgründung, 
Existenzerhaltung und Unternehmensnachfolge entwickeln las-
sen – zum Beispiel, wenn es um Planungs- und Finanzierungs-
fragen, Organisationsabläufe, Rechnungswesen, Marketing und 
Firmenübergaben geht. 
Weitere Informationen: www.aktivsenioren.de.
Der nächste Sprech- und Informationstag findet am Mittwoch, 
13.5.2026, von 9.00 – 12.30 Uhr in Würzburg statt. Eine Anmel-
dung ist erforderlich bei Brigitte Schmid (Tel. 0931/8003-5112, 
E-Mail: b.schmid@lra-wue.bayern.de).

Wer sind die Aktivsenioren?
Die Aktivsenioren Bayern e.  V. unterstützen Existenzgründer, 
kleine und mittlere Unternehmen sowie gemeinnützige Organisa-
tionen bei betriebswirtschaftlichen Aufgaben umfassend und in-
dividuell. Ihre 400 Mitglieder sind ehemalige Führungskräfte, Un-
ternehmer und Freiberufler aus allen Branchen. Sie beraten 
ehrenamtlich und uneigennützig, sind wirtschaftlich unabhängig 
und politisch neutral.

Chancenbörse – die Jobplattform von  
Stadt und Landkreis Würzburg
Der Fachkräftemangel ist eine der zentralen Herausforderungen 
unserer Zeit. Stadt und Landkreis Würzburg setzen deshalb ein 
starkes Zeichen für den regionalen Arbeitsmarkt: In der Chan-
cenbörse auf der gemeinsamen Website www.stadt-land-wue.de 
gibt es auf einen Klick alle Karrieremöglichkeiten im unmittelbaren 
Einzugsgebiet. Die Plattform ist ein Teil der Ausbildungs- und 
Fachkräfteoffensive für die Region Würzburg.
Menschen, die auf der Suche nach einem Ausbildungs- oder 
Praktikumsplatz, einem Ferienjob oder einer neuen beruflichen 
Herausforderung sind, finden dort schnell und übersichtlich pas-
sende Angebote. Die Chancenbörse richtet sich an Jugendliche, 
Berufseinsteiger sowie Fachkräfte – und gibt Unternehmen die 
Möglichkeit, sich und ihre Karriereangebote kostenfrei zu präsen-
tieren. Zahlreiche Betriebe nutzen die Plattform bereits und ma-
chen in Firmenporträts auf sich aufmerksam. Gemeinden, Schulen 
und weitere Bildungseinrichtungen werden gezielt eingebunden, 
um junge Menschen und Fachkräfte auf die Chancenbörse hin-
zuweisen.
„Die Chancenbörse bringt Unternehmen und potenzielle Bewer-
berinnen und Bewerber direkt zusammen. Sie zeigt, wie vielfältig 
und attraktiv die beruflichen Möglichkeiten in unserer Region 
sind“, sagt Rico Neubert, Leiter der Kreisentwicklung am Land-
ratsamt Würzburg. „Ich lade alle Betriebe herzlich ein, dieses An-
gebot zu nutzen und sich mit ihrem Profil auf der Plattform vorzu-
stellen.“
Interessierte Unternehmen können sich online registrieren oder das 
Formblatt „Fragebogen Arbeitsplatzoffensive“ unter www.landkreis-
wuerzburg.de/arbeitsplatzoffensive ausfüllen und per Post oder 
E-Mail an das Landratsamt Würzburg senden. Fragen hierzu be-
antwortet Brigitte Schmid (Tel. 0931/8003-5112, E-Mail: b.schmid@
lra-wue.bayern.de).



Per Rad mehr erfahren: Tour durch die Bio-
Landwirtschaft des westlichen Landkreises 
Würzburg am 30. Mai
Die Öko-Modellregion stadt.land.wü. lädt zusammen mit dem Fach-
bereich Klimaschutz, Energiewende und Mobilität des Landrats-
amtes Würzburg am Samstag, 30. Mai 2026, zu einer geführten 
Fahrradtour durch den westlichen Landkreis Würzburg ein, um die 
Bio-Landwirtschaft zu erkunden. Die Route ist rund 30 Kilometer 
lang und verläuft über 300 Höhenmeter.
Start der Tour, die der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Würzburg 
begleitet, ist um 10.30 Uhr am Pendlerparkplatz in Helmstadt, die 
Rückkehr dorthin ist für 17.00 Uhr geplant. Für Familien besteht 
nach individueller Absprache die Möglichkeit, nur einzelne Statio-
nen oder Teilstrecken mitzufahren. Bei den Betriebsführungen be-
steht die Möglichkeit, sich mit Getränken und Snacks zu versorgen.
Internationales Jahr der Landwirtin
Die Vereinten Nationen haben 2026 zum Internationalen Jahr der 
Landwirtin ausgerufen und richten damit weltweit den Blick auf 
die zentrale Rolle von Frauen in der Landwirtschaft. Unter diesem 
Leitgedanken steht auch die diesjährige Bio-Fahrradtour „Per Rad 
mehr erfahren“. Sie bietet Einblicke in nachhaltige Landwirtschaft 
und macht das Engagement von Landwirtinnen sichtbar. Entlang 
der Route werden Betriebe besucht, Erfahrungen ausgetauscht 
und gezeigt, wie Frauen mit Innovationskraft und Verantwortung 
die Zukunft der Landwirtschaft mitgestalten.
Landwirtinnen leisten zu einer nachhaltigen und vielfältigen Land-
wirtschaft einen unverzichtbaren Beitrag, der häufi g nicht aus-
reichend wahrgenommen wird. Sie verbinden Tradition mit neuen 
Ideen, übernehmen Verantwortung für Böden, Tiere und Klima 
und gestalten das Leben im ländlichen Raum aktiv mit. Ein be-
wusster Blick auf Landwirtinnen macht ihre Leistungen sichtbar, 
stärkt die Wertschätzung und zeigt, wie wichtig ihre Perspektiven 
für eine zukunftsfähige Landwirtschaft sind.
Wer an der Radtour durch den westlichen Landkreis teilnehmen 
möchte, kann sich über die Website eveeno.com/620142555 oder 
per E-Mail an oekomodellregion@lra-wue.bayern.de anmelden. 
Fragen beantwortet Öko-Modellregionsmanagerin Hanna Dorn 
(Tel. 0931/8003-5108). Mehr Informationen sind unter oekomodell-
regionen.bayern/stadt.land.wue. in der Rubrik „Termine“ zu fi nden.

Grundsteuer in Bayern 
Anzeige von Änderungen
Wie kann ich die Änderung(en) anzeigen?
Sie können die Änderung(en) am Grundstück bzw. am Betrieb der 
Land- und Forstwirtschaft über den Vordruck Grundsteuerände-
rungsanzeige (BayGrSt 5) oder eine vollständig ausgefüllte 
Grundsteuererklärung (Vordrucke BayGrSt 1 bis BayGrSt 4) an-
zeigen. Die Vordrucke erhalten Sie online unter www.grundsteuer.
bayern.de oder bei Ihrem Finanzamt. Diese können Sie über 
ELSTER - Ihr Online-Finanzamt unter www.elster.de oder auch in 
Papierform übermitteln. Falls es in einem Jahr mehrere Änderun-
gen gab, zeigen Sie diese bitte zusammengefasst an. Beim For-
mular Grundsteuererklärung geben Sie bitte den Stand nach den 
Änderungen an.
Was passiert mit der Änderungsanzeige?
Das Finanzamt prüft, ob und in welcher Höhe sich die Bemes-
sungsgrundlage für die Grundsteuer ändert. Anschließend schickt 
Ihnen das Finanzamt neue Bescheide (Bescheid über die Grund-
steueräquivalenzbeträge bzw. den Grundsteuerwert; Bescheid 
über den Grundsteuermessbetrag) zu. Zudem teilt es der zustän-
digen Kommune automatisch die neue Bemessungsgrundlage mit.
Die Kommune schickt Ihnen dann einen neuen Grundsteuerbe-
scheid zu, in dem aufgeführt ist, wie viel Grundsteuer Sie künftig 
zahlen müssen.
Worum geht es?
Für jedes Grundstück und für jeden Betrieb der Land- und Forst-
wirtschaft muss Grundsteuer bezahlt werden. Die Höhe der 
Grundsteuer bemisst sich unter anderem nach der Größe und der 
Nutzung des Grundbesitzes.
Auf den Stichtag 1. Januar 2022 wurde für jedes Grundstück und 
jeden Betrieb der Land- und Forstwirtschaft die Bemessungs-
grundlage für die Grundsteuer ab 1. Januar 2025 festgestellt. 
Ändert sich nach dem Stichtag 1. Januar 2022 etwas am Grund-
besitz, so sind Sie als Eigentümerin oder Eigentümer des Grund-
besitzes gesetzlich verpfl ichtet, dem Finanzamt sämtliche Ände-
rungen anzuzeigen. Sie werden dazu nicht gesondert aufgefordert. 
Das Finanzamt prüft anschließend, ob sich die Änderung(en) auf 

die Grundsteuerbemessungsgrundlage auswirken. Sie müssen 
das Finanzamt darüber informieren, dass sich die tatsächlichen 
Verhältnisse des Grundbesitzes (u. a. Fläche, Nutzung) geändert 
haben, z. B. 
- Ein Wintergarten wurde angebaut.
- Ein Haus wurde abgerissen.
- Die Größe des Flurstücks hat sich geändert.
- Das Gebäude ist erstmals denkmalgeschützt.
- Die bisherige Wohnung wird jetzt an eine Arztpraxis vermietet.
- Eine bisher landwirtschaftlich genutzte Wiese wurde zu Bauland.
-  Eine bisher landwirtschaftlich genutzte Scheune wird jetzt an 

einen Gewerbebetrieb vermietet.
- wenn eine wirtschaftliche Einheit neu entstanden ist, z. B.
  -  eine bereits bestehende wirtschaftliche Einheit erstmals zu be-

steuern ist, z. B.
  -  eine wirtschaftliche Einheit erstmals ganz oder teilweise für 

steuerbefreite Zwecke genutzt wird
-  sich bei einem ganz oder teilweise grundsteuerbefreiten Grund-

besitz die Eigentumsverhältnisse geändert haben
-  sich bei einem Gebäude, das auf einem fremden Grund und 

Boden steht, die (wirtschaftliche) Eigentümerin oder der (wirt-
schaftliche) Eigentümer geändert hat.

Sie müssen die Änderung(en) auch dann anzeigen, wenn diese auf 
einem notariell beurkundeten Vertrag beruhen oder Sie eine Bau-
genehmigung beantragen mussten.
Ändern sich nur die Eigentümerinnen und Eigentümer, weil der 
ganze Grundbesitz verkauft, verschenkt oder vererbt wurde, müssen 
Sie dies nicht anzeigen. In diesen Fällen wird das Finanzamt von sich 
aus tätig. Die Anzeigepfl icht entfällt aber nur, wenn es sich um
- einen vollständig steuerpfl ichtigen Grundbesitz oder
- Grund und Boden, der mit einem fremden Gebäude bebaut ist,
handelt.
Wer muss die Änderung(en) anzeigen?
- Eigentümerinnen und Eigentümer eines Grundstücks
-  Eigentümerinnen und Eigentümer eines Betriebs der Land- und 

Forstwirtschaft
-  bei Grundstücken, die mit einem Erbbaurecht belastet sind, die 

Erbbauberechtigten
- bei Gebäuden auf fremdem Grund und Boden:
   -  für den Grund und Boden: die Eigentümerinnen und Eigentü-

mer des Grund und Bodens
   -  für die Gebäude: die Eigentümerinnen und Eigentümer des Ge-

bäudes
Gehört der Grundbesitz mehreren Personen, genügt es, wenn 
eine Person die Anzeige abgibt.
Bis wann muss ich die Änderung(en) beim Finanzamt anzeigen?
Die Änderungen eines Kalenderjahres müssen Sie grundsätzlich 
bis zum 31. März des Jahres abgeben, das auf das Jahr der Än-
derung(en) folgt. Beispiel: Ein Anbau wird im Februar 2027 fertig-
gestellt. Sie müssen die Änderung bis zum 31. März 2028 beim 
Finanzamt anzeigen. Sofern Ihnen dies nicht rechtzeitig möglich 
ist, informieren Sie bitte frühzeitig Ihr Finanzamt und beantragen 
Sie eine Fristverlängerung.



Zahnarztpraxis 
Dr. Kilian Hellmuth
Marktplatz 24, 97239 Aub, Tel. 0 93 35/3 62

Wir machen Urlaub!
Liebe Patienten,

unsere Praxis ist vom 11.5.26 bis 15.5.26 wegen Urlaub 
geschlossen.

Vertretung in dringenden Fällen übernimmt:
ZA Lorke in Aub, Hauptstr. 31, Tel. 09335/99961

Ab Montag, 18.5.26 sind wir in gewohnter Weise 
wieder für Sie da.

Ihr Praxisteam
Zahnarzt Dr. Hellmuth
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